
INSTITUT FÜR ZIVILRECHT    1010 Wien, Schottenbastei 10-16 

UNIVERSITÄT WIEN       Tel.: +43/1/4277/34841 

    ASS.-PROF. DR. BARBARA BECLIN      Fax.: +43/1/4277/34893 

 

 

 

Wien, am 3. November 2012 
 
 
 
 

Stellungnahme zum Entwurf des KindNamRÄG 2012 

Teil I: Systematik und Formales 

 
Inhalt: 
1. Allgemeine Bemerkungen zur Systematik 
2. Einzelne Kritikpunkte zur Systematik 
3. Vorschlag einer anderen Systematisierung des Entwurfs 
4. Kommentierung der einzelnen Änderungsvorschläge 

In diesem Teil I meiner Stellungnahme zum KindNamRÄG 2012 gehe ich nur auf Fragen der 

Systematik und andere formale Fragen ein, da das 3. und 4. Hauptstück durch den Entwurf 

unter anderem systematisch relativ stark verändert werden. 

In einem Teil II, den ich am 5. November übermitteln werde, nehme ich inhaltlich zu den 

Änderungen im Obsorge- und Kontaktrecht (Elternrechte im Allgemeinen und Obsorgerecht 

im Speziellen) Stellung. 

1. Allgemeine Bemerkungen zur Systematik 

Zahlreiche Paragraphen (annähernd 100!) werden im vorliegenden Entwurf im Vergleich zur 

bisherigen Rechtslage umbenannt. Eine solche Vorgangsweise des Gesetzgebers kann durch 

eine weitreichende inhaltliche oder systematische Novellierung gerechtfertigt sein. Da der 

Entwurf aber weder das eine noch das andere darstellt, sondern über weite Strecken nur 

Paragraphenzahlen „verschiebt“, ist sie es im vorliegenden Fall mE nicht. Die Nachteile einer 

Umbenennung, vor allem die Erschwerung der Arbeit mit dem Gesetz in Wissenschaft 

und Praxis, müssen nämlich im Verhältnis zu den Vorteilen stehen. Dem Aufwand des 

Umlernens für alle mit dem Gesetz Arbeitenden in der Praxis und in der Wissenschaft, der 

nachträglichen Unrichtigkeit sämtlicher Verweise in der einschlägigen Judikatur und Literatur 

(man denke nur an sämtliche Kommentare, die zT gerade erschienen sind!) und der 
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Notwendigkeit, die Lehrunterlagen für die Ausbildung umzuschreiben, stehen nur wenige und 

zum Teil fragwürdige sytematische „Verbesserungen“ gegenüber. Die Systematik wird durch 

die Umbenennung und teilweise Umstellung nämlich nicht nur verbessert, sondern zum Teil 

verschlechtert, wie die folgenden Beispiele zeigen werden. Auch das Ziel, Buchstaben in den 

Paragraphen-Bezeichnungen (zB 146c) zu vermeiden, ist jedenfalls kein sachliches 

legistisches Argument für eine derart großflächige Umbenennung. 

Paragraphenbezeichnungen mit beigefügten Buchstaben sind grundsätzlich gleichwertig 

mit Bezeichnungen, die nur aus Zahlen bestehen. 

Ginge die Umbenennung mit einer weitreichenden inhaltlichen Neufassung Hand in Hand, so 

wäre sie weniger problematisch, da bei einer Neuregelung durch den neuen Namen 

gleichzeitig auf die Änderung des Inhalts hingewiesen werden kann. Im vorliegenden Entwurf 

werden jedoch im 3. und 4. Hauptstück mehr als 60 Paragraphen ohne Notwendigkeit 

anders benannt, da ihr Inhalt ganz oder fast unverändert bleibt. 

Der wohl einzige gravierende systematische Mangel nach gegenwärtiger Rechtslage ist 

die auf drei „Standorte“ verstreute1 und daher nur schwer lesbare (vor allem für Laien) 

Regelung des Abstammungsrechts. 

Ich habe daher im Anschluss (unter 3.) einen Vorschlag erstellt, wie die ursprüngliche 

Nummerierung des 3. und 4. Hauptstücks so weit als möglich wieder hergestellt und 

gleichzeitig die notwendige Konsolidierung des Abstammungsrechts durchgeführt werden 

kann. Ca 70 Paragraphen können so - im Gegensatz zum Entwurf - ihre ursprüngliche 

Bezeichnung behalten (im Vorschlag türkis unterlegte Paragraphenzahlen), ua so prominente 

Bestimmungen wie der Kindesunterhalt, die Geschäftsfähigkeit Minderjähriger und das 

gesamte Adoptionsrecht. Gleichzeitig wurde auch versucht, zahlreiche Unstimmigkeiten in 

der Systematik des Entwurfs zu beheben. Auf die wichtigsten systematischen und 

sprachlichen Änderungsvorschläge wird anschließend (unter 2.) im Einzelnen eingegangen. 

Alle Änderungsvorschläge werden dann zusätzlich in der (als eigene Datei übermittelten) 

kommentierten Fassung meines Vorschlags beim jeweiligen Paragraphen ersichtlich 

gemacht und glossiert (unter 4.). 

Der Inhalt des Entwurfs blieb bei dieser Umreihung und Re-Nummerierung bewusst völlig 

unverändert. Dadurch soll in diesem ersten Teil meiner Stellungnahme eine Konzentration 

                                                 
1 So auch Erläut 19. 
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auf die rein formalen Änderungsvorschläge erleichtert werden. (Inhaltliche Vorschläge 

werde ich erst im zweiten Teil meiner Stellungnahme machen.) 

2. Einzelne Kritikpunkte zur Systematik: 

Unterhalt: 

Die auffälligste systematische Unstimmigkeit ist das Entfernen der Regelung über die 

Unterhaltspflicht aus dem Hauptstück „Rechte zwischen Eltern und Kindern“. Handelt es 

sich doch um eine der zentralsten Verpflichtungen der Eltern gegenüber ihrem Kind! Dieser 

auffällige Bruch in der Systematik kann sicherlich nicht dadurch gerechtfertigt werden, dass 

man bereits geplante Ergänzungen im Unterhaltsrechts ansonsten bald wieder mit 

„unschönen“ Buchstabenbezeichnungen einschieben müsste (dazu bereits oben). Darüber 

hinaus würde wohl kaum jemand - auch nicht zB ein rechtsvergleichend tätiger Jurist - den 

Kindesunterhalt weit nach Ende des Kapitels über die Rechte der Kinder, hinter Adoption, 

Pflegeeltern und Entzug der Obsorge, suchen! Vielmehr würde wohl sogar der Laie bei den 

Pflichten der Eltern zunächst an den Unterhalt denken und ihn im dritten Hauptstück 

vermissen. Vorgeschlagen wird daher die Wieder-Aufnahme des Unterhaltsrechts in das 3. 

Hauptstück, als „Vierter Abschnitt“, wie bisher in die §§ 140 ff. 

Die Überschrift „Kindesunterhalt“ ist ebenfalls unglücklich gewählt, da sowohl § 234 des 

Entwurfs als auch § 235 (samt seiner Unterüberschrift) gar nicht vom Kindesunterhalt, 

sondern vom Unterhaltsanspruch der Eltern handeln! 

Die im Entwurf als § 190 Abs 3 geregelten Unterhaltsvereinbarungen passen systematisch 

besser zum Unterhaltsrecht, wo bereits eine Bestimmung bzgl Unterhaltsvereinbarungen steht 

(nämlich § 231 Abs 4 des Entwurfs). 

Abstammungsrecht: 

In diesem Bereich ist, wie schon erwähnt, eine Änderung der Systematik notwendig, um die 

verstreuten Bestimmungen zusammenzulegen. Sie ist außerdem durch die Beseitigung der 

Unterscheidung in „eheliche“ und „uneheliche“ Kinder, welche gerade auch das 

Abstammungsrecht betrifft, angezeigt. 

In meinem Vorschlag wird das Abstammungsrecht als 2. Abschnitt (wie im Entwurf) - jedoch 

beginnend wie bisher mit § 137b -  in 13 Paragraphen zusammengefasst. 
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Die systematische Umsetzung der Zusammenführung des Abstammungsrechts ist im Entwurf 

jedoch mE in einigen Punkten nicht ideal gelungen: Das Kapitel „Abstammung des Kindes“ 

sollte wie bisher mit den Regeln, wer Vater und wer Mutter des Kindes ist, beginnen. Einer 

der ganz großen Vorzüge des ABGB ist nämlich die gute Lesbarkeit auch für juristisch 

nicht gebildete Menschen. Dieser Anforderung entspricht es viel eher, wenn, wie bisher, 

zunächst der gesetzliche Begriff der Abstammung geklärt wird und nicht formale Fragen, 

wie die „Handlungsfähigkeit“ und die „Rechtsnachfolge“ – beides hoch abstrakte und für 

Laien unverständliche Begriffe! –, an den Anfang gestellt werden. 

Ebenfalls der Lesbarkeit und dem besseren Überblick über die verschiedenen die Vaterschaft 

betreffenden Regeln könnten die drei von mir vorgeschlagenen Verweise in der Grundregel 

über die Abstammung vom Vater (§ 138; Entwurf: § 144), nämlich auf die Bestimmungen zur 

Nichtabstammung vom Ehemann, zum Anerkenntnis und zur Feststellung der Vaterschaft, 

dienen. 

Ein weiterer Mangel aus meiner Sicht ist die Zusammenfassung mehrerer Tatbestände der 

Änderung der Vaterschaft unter die neue Überschrift „d) Anfechtung der Abstammung“. 

Einerseits ist die Einordnung der amtswegigen Unwirksamerklärung eines Anerkenntnisses 

(nach § 154 des Entwurfs) als „Anfechtung“ dogmatisch unrichtig, da man unter 

„Anfechtung“ nur ein subjektives Recht (Gestaltungsrecht) versteht. Dagegen fehlt im Kapitel 

d) andererseits die Regelung des § 150 des Entwurfs, der sehr wohl eine „Anfechtung“ 

beinhaltet. Die Überschrift sollte mE daher wieder aufgelassen werden, insbesondere als auch 

die Verständlichkeit durch eine thematische Zuordnung der einzelnen Änderungsgründe zu 

den ihnen jeweils vorangegangenen vaterschaftsbegründenden Tatbeständen (wie bisher im 

Gesetz) verbessert wirdn. 

Allgemeine Bestimmungen des 3. Hauptstücks: 

Zu den allgemeinen Grundsätzen des Eltern-Kind-Verhältnisses (§ 137) gehören mE neben 

den dort schon genannten auch die § 186 (Pflicht zur Kontaktpflege) und § 139 Abs 1 

(absolute Wirkung des Elternrechts gegenüber Dritten) des Entwurfs. In meinem Vorschlag 

habe ich beide daher in § 137 aufgenommen. § 186 des Entwurfs wird derzeit gleich im 

folgenden Paragraphen (187) sowieso unnötig und daher eher unelegant wiederholt, und ist 

dort daher entbehrlich; § 139 Abs 1 passt nicht zum Kindeswohl und ist schon deshalb zu 

verschieben. Auch § 139 Abs 2 sollte nicht an dieser Stelle stehen bleiben, da darin von 

Obsorgeangelegenheiten der Eltern die Rede ist, welche erst viel später begrifflich bestimmt 
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werden und daher hier noch „unverständlich“ sind. Der bloße Umstand, dass das Kindeswohl 

in § 139 Abs 2 Erwähnung findet, ist jedenfalls kein ausreichender Grund, ihn hierher zu 

stellen, da es im gesamten Hauptstück um die Wahrung des Kindeswohls geht. Nach meinem 

Vorschlag steht er als § 159 im Abschnitt über die Obsorge, da er eine Mitwirkung Dritter 

an dieser regelt. 

In der Aufzählung der Elemente des Kindeswohls sind die „Lebensverhältnisse“ um ein 

Adjektiv zu ergänzen. Ich schlage vor: „günstige“ (denkbar wäre auch „förderliche“). 

Sprachlich sind nämlich die Lebensverhältnisse an sich kein konstituierendes Element des 

Kindeswohls (schlechte Lebensverhältnisse zB sind diesem abträglich). 

Obsorge- und Kontaktrecht: 

Vorgeschlagen wird eine systematische Zusammenführung der Obsorgebestimmungen 

mit den im Entwurf als „Sonstige Rechte“ bezeichneten Informations-, Äußerungs- und 

Kontaktrechten, die momentan weit abgeschlagen – erst hinter Entzug der Obsorge und 

Pflegeeltern! - geregelt sind, obwohl sie gerade in Zukunft für die Ausübung der Obsorge 

durch einen getrennt lebenden Elternteil von eminenter Bedeutung sein werden. Erst durch sie 

wird nämlich in diesen Fällen eine sinnvolle Obsorge überhaupt erst möglich sein. Sie gelten 

gemäß § 189 Abs 5 des Entwurfs in Zukunft ohnedies auch für die obsorgeberechtigten 

Elternteile. Obsorge, Informationspflicht und Kontaktrecht bilden daher eine untrennbare 

Einheit, sofern beide getrennt lebende Eltern mit der Obsorge betraut sind. Das 

Äußerungsrecht des § 189 (in meinem Vorschlag: § 156) ist überhaupt per se ausschließlich 

als Mitwirkung an der Obsorge (des anderen Elternteils) ausgestaltet. Auch die 

Vereinbarungen bezüglich Obsorge und Kontaktrecht sind schon jetzt in einer Bestimmung 

gemeinsam geregelt (§ 190 des Entwurfs). Das subsidiäre Vertretungsrecht des nicht 

obsorgeberechtigten Elternteils (§ 189 Abs 1 Ziffer 2) gehört ebenfalls in den Zusammenhang 

der Obsorge, da es die teilweise Ausübung von Obsorgebefugnissen regelt. Alle diese Rechte 

stehen daher nach meinem Vorschlag im fünften Abschnitt mit der Überschrift „Obsorge 

und persönlicher Kontakt“, unmittelbar nach der gesetzlichen Vertretung (§§ 155 ff). 

Die Formulierungen der Rechte des § 189 sind in meinem Vorschlag (§§ 155 ff) so gewählt, 

dass sie sogleich auf all jene Eltern passen, die vom Tatbestand erfasst sein sollen. 

Dadurch erspart man sich den unschönen letzten Absatz 5 (des § 189), der „diese 

Bestimmung“ auch auf „einen mit der Obsorge betrauten Elternteil“ erstreckt. Diese 

Formulierung ist verwirrend, handelt doch Abs 4 unmittelbar davor sowieso vom „mit der 
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Obsorge betrauten“ Elternteil. Außerdem ist Abs 5 hinsichtlich der Ziffer 2 des Abs 1 

unzutreffend (diese gilt nämlich wirklich nur für den nicht obsorgeberechtigten Elternteil!). 

Unter der Überschrift „Grundsätze“ (nämlich der Obsorge) fasst der Entwurf völlig 

unsystematisch zwei Bestimmungen zusammen, nämlich einerseits eine Definition der 

Obsorge und andererseits eine Geschäftsfähigkeitsbestimmung. Letztere ist allem Anschein 

nach beim Neuordnen der Paragraphen „übriggeblieben“ und wurde in Ermangelung einer 

besseren Idee in die „Kiste für Allerlei“ geworfen. Die Bestimmung passt inhaltlich jedoch 

sehr gut zur „Verhinderung eines Elternteils“ an der Obsorge, betrifft sie doch gerade eine 

solche. Nach dieser steht sie auch de lege lata. In meinem Vorschlag habe ich sie daher (unter 

Beibehaltung ihrer Bezeichnung § 145a) wieder dort eingereiht. Nach der ersten Überschrift 

bleibt so nur noch die Definition stehen. Die Überschrift „Grundsätze“ passt daher nicht mehr 

und ist etwa durch „Inhalt der Obsorge“ zu ersetzen. 

Die grundsätzliche Regel, dass die Eltern mit der Obsorge betraut sind, sollte wie bisher 

unmittelbar auf die „Definition“ folgen (statt wie im Entwurf erst 19 Paragraphen später). 

Denn ansonsten erwecken die zahlreichen Bestimmungen, die im Entwurf inzwischen auf die 

Eltern Bezug genommen haben (zB §§ 158, 160 ff, 164 ff, 167, 169), einen unvermittelten, 

unsystematischen Eindruck und wird der Leser von der nachfolgenden Obsorgebetrauung der 

Eltern in § 177 geradezu „überrascht“. Nimmt der Gesetzgeber eine derartige Verdrehung 

bewusst vor, so wird durch diese Gesetzestechnik normalerweise ausgedrückt, dass auch 

schon ungeachtet des § 177 die Eltern mit der Obsorge betraut sind. Die derzeitige 

Reihenfolge erforderte daher zumindest einen Verweis auf § 177, sobald zum ersten Mal die 

Eltern als Obsorgeträger vorkommen. Ebenso bedürfte die Bezugnahme auf die Festlegung 

des hauptsächlich betreuenden Elternteils in § 162 des Entwurfs eines Verweises auf die erst 

viel später getroffenen diesbezüglichen Regelungen (§§ 179 ff). Solche Systembrüche lassen 

sich am einfachsten durch Rückkehr zur (sehr überzeugenden) derzeitigen Systematik 

vermeiden: zuerst Bestimmung der Eltern als Obsorgeträger (in meinem Vorschlag in 

§§ 144a ff), dann Regelung ihrer Rechte und Pflichten. Der Entwurf ist darüber hinaus durch 

die Formulierung „Wer mit der Obsorge … betraut ist“ in § 158 besonders missverständlich, 

da die Antwort auf diese Frage ja erst so viel später gegeben wird. Für den Leser deutet diese 

Formulierung in eine falsche Richtung, legt sie doch sprachlich nahe, dass die Frage der 

Obsorgebetrauung grundsätzlich offen sei und verschiedenste Personen in Frage kämen. 

Diese Formulierung ist daher besser sachbezogen als personsbezogen zu wählen (siehe § 144 

meines Vorschlags). 
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Pflegeeltern: 

Diese stehen unerklärlicherweise mitten unter den Rechten der Eltern, und zwar zwischen 

Obsorge und Kontaktrecht. In den Abschnitt über die Obsorge gehören sie auch nach der 

Systematik des Entwurfs eigentlich gar nicht, denn sie „besorgen“ ja prinzipiell nur „Pflege 

und Erziehung“, ohne obsorgeberechtigt zu sein. Soweit in den Bestimmungen von ihrer 

Betrauung mit der Obsorge die Rede ist, passt dies inhaltlich viel eher zur „Betrauung 

anderer Personen mit der Obsorge“ (de lege lata und nach meinem Vorschlag in §§ 187 ff 

geregelt). Nach der Nummerierung des Entwurfs müssten sie also vor § 204 stehen. Sie 

sollten daher wieder zurück verschoben werden. Pflegeeltern stehen weiters den 

Adoptiveltern (solche möchten sie in der Praxis ja oft noch werden!) viel näher als den 

leiblichen Eltern. Das geltende Gesetz hat sie daher völlig logisch mit den Adoptiveltern zu 

den „dem Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und Kindern ähnlichen Verbindungen“ 

zusammengefasst. Gegen diese, bestehende, Einordnung ist nichts einzuwenden. 

Hinweis: 

Auf kleinere sprachliche und systematische Korrekturen wird hier nicht im einzelnen 

eingegangen. Sie sind vollständig unter 4. (siehe zweites Attachment dieser e-mail!) beim 

jeweiligen Paragraphen meines Vorschlags kommentiert. 
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3. Vorschlag einer anderen Systematisierung des Entwurfs 
 

- unter Neuordnung des Abstammungsrechts,  
- sonst möglichster Beibehaltung der ursprünglichen Paragraphen-Bezeichnungen, 
- ohne inhaltliche Veränderungen! 

 
Grün unterlegte Stellen sind sprachliche oder orthographische Korrekturen.  
 

Türkis unterlegt sind jene Paragraphenbezeichnungen, die – im Gegensatz zum Entwurf – hier 
unverändert bleiben (im 3. und 4. Hauptstück insgesamt ca 70 !). 
 

Alle vorgenommenen Änderungen im Vergleich zum Entwurf werden in der extra 
mitgeschickten Datei durch Kommentare beim jeweiligen Paragraphen erläutert (unter 3.). 
Die wichtigsten sind oben (unter 1.) bereits begründet worden. 
 

 

4. Das Dritte Hauptstück des ersten Teils lautet samt Überschriften: 

„Drittes Hauptstück 

Rechte zwischen Eltern und Kindern  

Erster Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

 

Allgemeine Grundsätze 

§ 137. (1) Eltern und Kinder haben einander beizustehen und mit Achtung zu begegnen. Die Rechte und 
Pflichten des Vaters und der Mutter sind, soweit nicht anderes bestimmt ist, gleich.  

(2) Eltern haben das Wohl ihrer minderjährigen Kinder zu fördern, ihnen Fürsorge, Geborgenheit und eine 
sorgfältige Erziehung zu gewähren. Die Anwendung jeglicher Gewalt und die Zufügung körperlichen oder 
seelischen Leides sind unzulässig. Soweit tunlich und möglich sollen die Eltern die Obsorge einvernehmlich 
wahrnehmen.  

(3) Jeder Elternteil eines minderjährigen Kindes hat mit dem Kind eine persönliche Beziehung 
einschließlich der persönlichen Kontakte (§ 148) zu pflegen. 

(4) Dritte dürfen in die elterlichen Rechte nur insoweit eingreifen, als ihnen dies durch die Eltern selbst, 
unmittelbar auf Grund des Gesetzes oder durch eine behördliche Verfügung gestattet ist.  

Kindeswohl 

§ 137a. In allen Angelegenheiten der Obsorge und der persönlichen Kontakte ist das Wohl des 
minderjährigen Kindes (Kindeswohl) als leitender Gesichtspunkt zu berücksichtigen und bestmöglich zu 
gewährleisten. Wichtige Elemente des Kindeswohls sind insbesondere  
 1. eine angemessene Versorgung, insbesondere mit Nahrung, medizinischer und sanitärer Betreuung und 

Wohnraum, sowie eine sorgfältige Erziehung des Kindes;  
 2. die Fürsorge, Geborgenheit und der Schutz der körperlichen und seelischen Integrität des Kindes;  
 3. die Wertschätzung und Akzeptanz des Kindes durch die Eltern; 
 4. die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes; 
 5. die Berücksichtigung der Meinung des Kindes in Abhängigkeit von dessen Verständnis und der 

Fähigkeit zur Meinungsbildung; 
 6. die Vermeidung der Beeinträchtigung, die das Kind durch die Um- und Durchsetzung einer Maßnahme 

gegen seinen Willen erleiden könnte; 
 7. die Vermeidung der Gefahr für das Kind, Übergriffe oder Gewalt selbst zu erleiden oder an wichtigen 

Bezugspersonen mitzuerleben; 
 8. die Vermeidung der Gefahr für das Kind, rechtswidrig verbracht oder zurückgehalten zu werden oder 

sonst zu Schaden zu kommen; 
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 9. verlässliche Kontakte des Kindes zu beiden Elternteilen und wichtigen Bezugspersonen sowie sichere 
Bindungen des Kindes zu diesen Personen;  

 10. die Vermeidung von Loyalitätskonflikten und Schuldgefühlen des Kindes; 
 11. die Wahrung der Rechte, Ansprüche und Interessen des Kindes sowie 
 12. förderliche Lebensverhältnisse des Kindes, seiner Eltern und seiner sonstigen Umgebung. 

Zweiter Abschnitt 

Abstammung des Kindes  

Abstammung von der Mutter 

§ 137b. Mutter ist die Frau, die das Kind geboren hat. 

Abstammung vom Vater 

§ 138. (1) Vater des Kindes ist vorbehaltlich der §§ 138j und 138k der Mann, 
  1. der mit der Mutter im Zeitpunkt der Geburt des Kindes verheiratet ist oder als Ehemann der Mutter 

nicht früher als 300 Tage vor der Geburt des Kindes verstorben ist oder 
  2. der die Vaterschaft anerkannt hat (§§ 138c ff) oder 
  3. dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist (§§ 138g ff). 

(2) Würden nach Abs. 1 Z 1 mehrere Männer als Vater in Betracht kommen, so ist derjenige von ihnen 
Vater, der mit der Mutter zuletzt die Ehe geschlossen hat. 

Rechtswirkung und Rechtsnachfolge 

§ 138a. (1) Die nach diesem Gesetzbuch begründete Abstammung und deren Änderung sowie die 
Feststellung der Nichtabstammung wirken gegenüber jedermann. 

(2) Nach dem Tod der betroffenen Person kann die Feststellung der Abstammung, deren Änderung oder die 
Feststellung der Nichtabstammung von den Rechtsnachfolgern oder gegen diese bewirkt werden. 

Handlungsfähigkeit in Abstammungssachen 

§ 138b. (1) Einsichts- und urteilsfähige Personen können, wenn sie nicht eigenberechtigt sind, in 
Angelegenheiten ihrer Abstammung und der Abstammung von ihnen rechtswirksam handeln, sofern ihr 
gesetzlicher Vertreter zustimmt. Handelt in einem solchen Fall der gesetzliche Vertreter, so bedarf er der 
Einwilligung der einsichts- und urteilsfähigen Person. Im Zweifel wird das Vorliegen der Einsichts- und 
Urteilsfähigkeit bei mündigen Minderjährigen vermutet. 

(2) Der gesetzliche Vertreter hat sich vom Wohl des Vertretenen leiten zu lassen. Seine 
Vertretungshandlungen in Angelegenheiten der Abstammung bedürfen nicht der Genehmigung des Gerichtes. 

Anerkenntnis des Vaters 

§ 138c. (1) Die Vaterschaft wird durch persönliche Erklärung in inländischer öffentlicher oder öffentlich-
beglaubigter Urkunde anerkannt. Das Anerkenntnis wirkt ab dem Zeitpunkt der Erklärung, sofern die Urkunde 
oder ihre öffentlich-beglaubigte Abschrift dem Standesbeamten zukommt. 

(2) Das Anerkenntnis soll eine genaue Bezeichnung des Anerkennenden, der Mutter und des Kindes, sofern 
es bereits geboren ist, enthalten. 

(3) Für Zustimmungen zum Anerkenntnis gelten die Abs. 1 und 2 entsprechend. 

§ 138d. (1) Das Kind oder die Mutter, sofern sie einsichts- und urteilsfähig sowie am Leben ist, können 
gegen das Anerkenntnis innerhalb von zwei Jahren ab Kenntnis von dessen Rechtswirksamkeit bei Gericht 
Widerspruch erheben. 

(2) Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die zum Widerspruch berechtigte Person nicht eigenberechtigt 
ist oder innerhalb des letzten Jahres der Frist durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis am 
Widerspruch gehindert ist. 

§ 138e. (1) Steht zum Zeitpunkt der Anerkennung bereits die Vaterschaft eines anderen Mannes fest, so 
wird das Anerkenntnis erst rechtswirksam, sobald mit allgemein verbindlicher Wirkung festgestellt ist, dass der 
andere Mann nicht der Vater des betreffenden Kindes ist. 

(2) Ein zu einem Zeitpunkt, zu dem die Abstammung des Kindes von einem anderen Mann feststand, 
abgegebenes Vaterschaftsanerkenntnis wird jedoch rechtswirksam, wenn das Kind dem Anerkenntnis in 
öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde zustimmt. Ist das Kind nicht eigenberechtigt, so wird das 
Anerkenntnis überdies nur rechtswirksam, wenn die einsichts- und urteilsfähige Mutter selbst den 
Anerkennenden in der genannten Form als Vater bezeichnet. Das Anerkenntnis wirkt ab dem Zeitpunkt seiner 
Erklärung, sofern die über diese Erklärung sowie über die Zustimmung zum Anerkenntnis und, falls erforderlich, 
über die Bezeichnung des Anerkennenden als Vater errichteten Urkunden oder ihre öffentlich-beglaubigten 
Abschriften dem Standesbeamten zukommen. 
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(3) Der Mann, der als Vater feststand, oder die Mutter, sofern sie einsichts- und urteilsfähig sowie am 
Leben ist und nicht nach Abs. 2 den Anerkennenden als Vater bezeichnet hat, kann gegen das Anerkenntnis bei 
Gericht Widerspruch erheben. § 146 gilt entsprechend. 

(4) Für die Zustimmung des minderjährigen Kindes ist der Jugendwohlfahrtsträger gesetzlicher Vertreter 
des Kindes. 

Rechtsunwirksamerklärung des Vaterschaftsanerkenntnisses 

§ 138f. (1) Das Gericht hat das Anerkenntnis für rechtsunwirksam zu erklären 

1. von Amts wegen, wenn 

a) das Anerkenntnis oder – im Fall des § 147 Abs. 2 – die Zustimmung des Kindes oder die Bezeichnung 
des Anerkennenden als Vater durch die Mutter nicht den Formvorschriften entspricht oder 

b) es auf Seiten des Anerkennenden oder – im Fall des § 147 Abs. 2 – des Kindes oder der Mutter an der 
Einsichts- und Urteilsfähigkeit oder – beim Anerkennenden oder beim Kind – an der gesetzlichen Vertretung 
gemangelt hat, es sei denn, der Mangel der gesetzlichen Vertretung ist nachträglich behoben worden oder der 
Anerkennende hat nach Erreichung der Eigenberechtigung das Anerkenntnis gebilligt; 

2. aufgrund eines Widerspruchs, es sei denn, es ist erwiesen, dass das Kind vom Anerkennenden abstammt 
oder – wenn das Kind durch eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung mit dem Samen eines Dritten gezeugt 
worden ist – dass der Anerkennende dem in Form eines Notariatsakts zugestimmt hat; 

3. auf Antrag des Anerkennenden, wenn er beweist, 

a) dass sein Anerkenntnis durch List, ungerechte und gegründete Furcht oder Irrtum darüber veranlasst 
worden ist, dass das Kind von ihm abstammt oder dass an der Mutter eine medizinisch unterstützte 
Fortpflanzung mit seinem Samen oder mit seiner Zustimmung mit dem Samen eines Dritten vorgenommen 
wurde oder 

b) dass das Kind nicht von ihm abstammt und er erst nachträglich von Umständen Kenntnis erlangt hat, die 
für die Nichtabstammung des Kindes sprechen. 

(2) Der Antrag nach Abs. 1 Z 3 kann längstens bis zum Ablauf von zwei Jahren nach Entdeckung der 
Täuschung, des Irrtums oder der genannten Umstände oder nach Wegfall der Zwangslage erhoben werden. Die 
Frist beginnt frühestens mit der Geburt des Kindes. 

Gerichtliche Feststellung der Vaterschaft 

§ 138g. (1) Als Vater hat das Gericht den Mann festzustellen, von dem das Kind abstammt. Der Antrag 
kann vom Kind gegen den Mann oder von diesem gegen das Kind gestellt werden. 

(2) Auf Antrag des Kindes kann der Mann als Vater festgestellt werden, welcher der Mutter innerhalb von 
nicht mehr als 300 und nicht weniger als 180 Tagen vor der Geburt beigewohnt hat oder mit dessen Samen an 
der Mutter in diesem Zeitraum eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung durchgeführt worden ist, es sei denn, 
er weist nach, dass das Kind nicht von ihm abstammt. Eine solche Feststellung ist nach Ablauf von zwei Jahren 
nach dem Tod des Mannes nicht mehr möglich, es sei denn, das Kind weist nach, dass ihm der Beweis nach 
Abs. 1 aus Gründen auf Seiten des Mannes nicht gelingt. 

(3) Ist an der Mutter innerhalb der im Abs. 2 genannten Frist eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung 
mit dem Samen eines Dritten durchgeführt worden, so ist als Vater der Mann festzustellen, der dieser 
medizinisch unterstützten Fortpflanzung in Form eines Notariatsakts zugestimmt hat, es sei denn, er weist nach, 
dass das Kind nicht durch diese medizinisch unterstützte Fortpflanzung gezeugt worden ist. 

(4) Ein Dritter, dessen Samen für eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung verwendet wird, kann nicht 
als Vater des mit seinem Samen gezeugten Kindes festgestellt werden. Dritter ist, wer seinen Samen einer für 
medizinisch unterstützte Fortpflanzungen zugelassenen Krankenanstalt mit dem Willen überlässt, nicht selbst als 
Vater eines mit diesem Samen gezeugten Kindes festgestellt zu werden. 

§ 138h. (1) Der gesetzliche Vertreter hat dafür zu sorgen, dass die Vaterschaft festgestellt wird, es sei denn, 
dass die Feststellung der Vaterschaft für das Wohl des Kindes nachteilig ist oder die Mutter von ihrem Recht, 
den Namen des Vaters nicht bekanntzugeben, Gebrauch macht. 

(2) Der Jugendwohlfahrtsträger hat die Mutter darauf aufmerksam zu machen, welche Folgen es hat, wenn 
die Vaterschaft nicht festgestellt wird. 

Vaterschaftsfeststellung bei bestehender Abstammung 

§ 138i. Das Kind kann die Feststellung seiner Abstammung auch beantragen, wenn die Vaterschaft eines 
anderen Mannes bereits feststeht. In einem solchen Fall hat die Feststellung der Abstammung die vom Gericht 
auszusprechende Wirkung, dass das Kind nicht vom anderen Mann abstammt. 
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Feststellung der Nichtabstammung vom Ehemann der Mutter 

§ 138j. (1) Stammt ein Kind, das während der Ehe der Mutter oder vor Ablauf von 300 Tagen nach dem 
Tod des Ehemanns der Mutter geboren worden ist, nicht von diesem ab, so hat das Gericht dies auf Antrag 
festzustellen. 

(2) Der Antrag kann vom Kind gegen den Mann und von diesem gegen das Kind gestellt werden. Ein 
Antrag ist nicht zulässig, solange die Abstammung des Kindes von einem anderen Mann feststeht. 

(3) Hat der Ehemann der Mutter einer medizinisch unterstützten Fortpflanzung mit dem Samen eines 
Dritten in Form eines Notariatsakts zugestimmt, so kann nicht die Feststellung begehrt werden, dass das mit dem 
Samen des Dritten gezeugte Kind nicht vom Ehemann der Mutter abstammt. 

§ 138k. (1) Ein Antrag auf Feststellung, dass das Kind nicht vom Ehemann der Mutter abstammt, kann 
binnen zwei Jahren ab Kenntnis der hiefür sprechenden Umstände gestellt werden. Diese Frist beginnt frühestens 
mit der Geburt des Kindes, im Fall einer Änderung der Abstammung frühestens mit der Wirksamkeit der 
Änderung. 

(2) Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die antragsberechtigte Person nicht eigenberechtigt ist oder 
innerhalb des letzten Jahres der Frist durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis an der 
Antragstellung gehindert ist. 

(3) Später als 30 Jahre nach der Geburt des Kindes oder nach einer Änderung der Abstammung kann nur 
das Kind die Feststellung der Nichtabstammung begehren. 

Dritter Abschnitt 

Name 
§ 139. (1) Das Kind erhält den gemeinsamen Familiennamen der Eltern. Es kann aber auch der Doppelname 

eines Elternteils (§ 93 Abs. 3) zum Familiennamen des Kindes bestimmt werden. 

(2) Führen die Eltern keinen gemeinsamen Familiennamen, so kann zum Familiennamen des Kindes der 
Familienname eines Elternteils bestimmt werden. Wird hiefür ein aus mehreren voneinander getrennten oder 
durch einen Bindestrich verbundenen Bestandteilen bestehender Name herangezogen, so können der gesamte 
Name oder dessen Bestandteile verwendet werden. Es kann auch ein aus den Familiennamen beider Elternteile 
gebildeter Doppelname bestimmt werden; dabei dürfen aber höchstens zwei Bestandteile dieser Namen 
verwendet werden. Ein Doppelname ist durch einen Bindestrich zwischen dessen einzelnen Bestandteilen zu 
trennen. 

(3) Mangels einer solchen Bestimmung erhält das Kind den Familiennamen der Mutter. 

(4) Auf die Bestimmung des Familiennamens des Kindes sind die §§ 93a Abs 3 und 93c anzuwenden. 

§ 139a. (1) Den Familiennamen des Kindes bestimmt die mit der Pflege und Erziehung betraute Person. 
Mehrere damit betraute Personen haben sich um das Einvernehmen zu bemühen; es genügt aber die Erklärung 
einer von ihnen, sofern sie versichert, dass die andere damit einverstanden ist oder das Einvernehmen nicht mit 
zumutbarem Aufwand erreicht werden kann. 

(2) Einsichts- und urteilsfähige Personen bestimmen ihren Familiennamen selbst. Die Einsichts- und 
Urteilsfähigkeit wird bei mündigen Minderjährigen vermutet. 

§ 139b. (1) Die Bestimmung eines Familiennamens nach § 139 ist nur einmalig zulässig. 

(2) Ändert sich der Familienname der Eltern oder eines Elternteils oder heiraten die Eltern einander, so 
kann der Familienname des Kindes erneut bestimmt werden. Das Gleiche gilt bei Änderungen in der Person 
eines Elternteils. 

Vierter Abschnitt 

Unterhalt 

Kindesunterhalt 

§ 140. (1) Die Eltern haben zur Deckung der ihren Lebensverhältnissen angemessenen Bedürfnisse des 
Kindes unter Berücksichtigung seiner Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten nach 
ihren Kräften anteilig beizutragen. 

(2) Der Elternteil, der den Haushalt führt, in dem er das Kind betreut, leistet dadurch seinen Beitrag. 
Darüber hinaus hat er zum Unterhalt des Kindes beizutragen, soweit der andere Elternteil zur vollen Deckung 
der Bedürfnisse des Kindes nicht imstande ist oder mehr leisten müsste, als es seinen eigenen 
Lebensverhältnissen angemessen wäre. 

(3) Der Anspruch auf Unterhalt mindert sich insoweit, als das Kind eigene Einkünfte hat oder unter 
Berücksichtigung seiner Lebensverhältnisse selbsterhaltungsfähig ist. 
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(4) Vor Gericht geschlossene Vereinbarungen über die Höhe gesetzlicher Unterhaltsleistungen sind auch 
ohne gerichtliche Genehmigung wirksam und für den Unterhaltsverpflichteten verbindlich. 

(5) Vereinbarungen, wonach sich ein Elternteil dem anderen gegenüber verpflichtet, für den Unterhalt des 
Kindes allein oder überwiegend aufzukommen und den anderen für den Fall der Inanspruchnahme mit der 
Unterhaltspflicht schad- und klaglos zu halten, sind unwirksam, sofern sie nicht im Rahmen einer umfassenden 
Regelung der Folgen einer Scheidung vor Gericht geschlossen werden. 

§ 141. Soweit die Eltern nach ihren Kräften zur Leistung des Unterhalts nicht imstande sind, schulden ihn 
die Großeltern nach den den Lebensverhältnissen der Eltern angemessenen Bedürfnissen des Kindes. Im Übrigen 
gilt der § 231 sinngemäß; der Unterhaltsanspruch eines Enkels mindert sich jedoch auch insoweit, als ihm die 
Heranziehung des Stammes eigenen Vermögens zumutbar ist. Überdies hat ein Großelternteil nur insoweit 
Unterhalt zu leisten, als er dadurch bei Berücksichtigung seiner sonstigen Sorgepflichten den eigenen 
angemessenen Unterhalt nicht gefährdet. 

§ 142. Die Schuld eines Elternteils, dem Kind den Unterhalt zu leisten, geht bis zum Wert der 
Verlassenschaft auf seine Erben über. In den Anspruch des Kindes ist alles einzurechnen, was das Kind nach 
dem Erblasser durch eine vertragliche oder letztwillige Zuwendung, als gesetzlichen Erbteil, als Pflichtteil oder 
durch eine öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Leistung erhält. Reicht der Wert der Verlassenschaft nicht 
aus, um dem Kind den geschuldeten Unterhalt bis zum voraussichtlichen Eintritt der Selbsterhaltungsfähigkeit 
zu sichern, so mindert sich der Anspruch des Kindes entsprechend. 

Unterhaltspflicht des Kindes 

§ 143. (1) Das Kind schuldet seinen Eltern und Großeltern unter Berücksichtigung seiner 
Lebensverhältnisse den Unterhalt, soweit der Unterhaltsberechtigte nicht imstande ist, sich selbst zu erhalten, 
und sofern er seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind nicht gröblich vernachlässigt hat. 

(2) Die Unterhaltspflicht der Kinder steht der eines Ehegatten, eines früheren Ehegatten, von Vorfahren und 
von Nachkommen näheren Grades des Unterhaltsberechtigten im Rang nach. Mehrere Kinder haben den 
Unterhalt anteilig nach ihren Kräften zu leisten. 

(3) Der Unterhaltsanspruch eines Eltern- oder Großelternteils mindert sich insoweit, als ihm die 
Heranziehung des Stammes eigenen Vermögens zumutbar ist. Überdies hat ein Kind nur insoweit Unterhalt zu 
leisten, als es dadurch bei Berücksichtigung seiner sonstigen Sorgepflichten den eigenen angemessenen 
Unterhalt nicht gefährdet. 

Ansprüche im Zusammenhang mit der Geburt 

§ 143a. (1) Der Vater ist verpflichtet, der Mutter die Kosten der Entbindung sowie die Kosten ihres 
Unterhaltes für die ersten acht Wochen nach der Entbindung und, falls infolge der Entbindung weitere Auslagen 
notwendig werden, auch diese zu ersetzen. 

(2) Die Forderung ist mit Ablauf von drei Jahren nach der Entbindung verjährt.“ 

Fünfter Abschnitt 

Obsorge und persönlicher Kontakt 
Inhalt der Obsorge 

§ 144. (1) Die Obsorge für ein minderjähriges Kind beinhaltet die Aufgaben, es zu pflegen und zu erziehen, 
sein Vermögen zu verwalten und es in diesen sowie allen anderen Angelegenheiten zu vertreten; Pflege und 
Erziehung sowie die Vermögensverwaltung umfassen auch die gesetzliche Vertretung in diesen Bereichen. 

Obsorge der Eltern 

§ 144a. (1) Beide Elternteile sind mit der Obsorge betraut, wenn sie zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes 
miteinander verheiratet sind. Gleiches gilt ab dem Zeitpunkt der Eheschließung, wenn sie nach der Geburt des 
Kindes heiraten. 

(2) Sind die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet, so ist allein die 
Mutter mit der Obsorge betraut. Die Eltern können aber persönlich vor dem Standesbeamten nach einer 
Belehrung über die Rechtsfolgen einmalig bestimmen, dass sie beide mit der Obsorge betraut sind, sofern die 
Obsorge nicht bereits gerichtlich geregelt ist. Leben die Eltern nicht in häuslicher Gemeinschaft, haben sie dabei 
festzulegen, in wessen Haushalt das Kind hauptsächlich betreut wird. In diesem Fall können sie auch bestimmen, 
dass derjenige Elternteil, in dessen Haushalt das Kind nicht hauptsächlich betreut wird, nur in bestimmten 
Angelegenheiten mit der Obsorge betraut ist. Die Bestimmung wird wirksam, sobald beide Eltern persönlich vor 
dem Standesbeamten übereinstimmende Erklärungen abgegeben haben. Innerhalb von acht Wochen ab ihrer 
Wirksamkeit kann die Bestimmung ohne Begründung durch einseitige Erklärung eines Elternteils gegenüber 
dem Standesbeamten widerrufen werden.  
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(3) Sind beide Elternteile mit der Obsorge betraut und leben sie nicht in häuslicher Gemeinschaft, so muss 
der Elternteil, in dessen Haushalt das Kind hauptsächlich betreut wird, vorbehaltlich des Abs. 4, mit der 
gesamten Obsorge betraut sein. 

Obsorge bei Auflösung der häuslichen Gemeinschaft 

§ 144b. (1) Wird die häusliche Gemeinschaft der Eltern nicht bloß vorübergehend aufgelöst, so bleibt eine 
Obsorge beider Eltern aufrecht. Sie können jedoch vor Gericht eine Vereinbarung schließen, wonach ein 
Elternteil allein mit der Obsorge betraut wird oder die Obsorge eines Elternteils auf bestimmte Angelegenheiten 
beschränkt wird. 

(2) Im Fall einer Obsorge beider Eltern nach Auflösung der häuslichen Gemeinschaft haben diese vor 
Gericht eine Vereinbarung darüber zu schließen, in wessen Haushalt das Kind hauptsächlich betreut wird.  

Änderung der Obsorge 

§ 144c. (1) Wenn nach Auflösung der häuslichen Gemeinschaft der Eltern binnen angemessener Frist eine 
Vereinbarung nach § 179 nicht zustande kommt oder wenn ein Elternteil die Übertragung der alleinigen Obsorge 
an ihn oder die Beteiligung an der Obsorge beantragt, hat das Gericht, sofern dies dem Wohl des Kindes 
entspricht, für einen Zeitraum von sechs Monaten unter Aufrechterhaltung der bisherigen Obsorgeregelung 
einem, mit der Obsorge betrauten Elternteil die hauptsächliche Betreuung des Kindes in seinem Haushalt 
aufzutragen und dem anderen ein derart ausreichendes Kontaktrecht einzuräumen, dass er auch die Pflege und 
Erziehung des Kindes wahrnehmen kann (Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung). Für diesen 
Zeitraum sind im Einvernehmen der Eltern oder auf gerichtliche Anordnung die Details des Kontaktrechts, der 
Pflege und Erziehung sowie der Unterhaltsleistung festzulegen. Nach Ablauf des Zeitraums hat das Gericht auf 
der Grundlage der Erfahrungen in der Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung und nach Maßgabe des 
Kindeswohls über die Obsorge endgültig zu entscheiden. Wenn das Gericht beide Eltern mit der Obsorge 
betraut, hat es auch festzulegen, in wessen Haushalt das Kind hauptsächlich betreut wird. 

(2) Hat das Gericht nach Abs. 1 die Obsorge endgültig geregelt, so kann jeder Elternteil, sofern sich die 
Verhältnisse maßgeblich geändert haben, bei Gericht eine Neuregelung der Obsorge beantragen. Für die 
Änderung einer geregelten Obsorge gilt Abs. 1 entsprechend. 

Obsorge bei Verhinderung eines Elternteils 

§ 145. (1) Ist ein Elternteil, der mit der Obsorge für das Kind gemeinsam mit dem anderen Elternteil betraut 
war, gestorben, ist sein Aufenthalt seit mindestens sechs Monaten unbekannt, kann die Verbindung mit ihm nicht 
oder nur mit unverhältnismäßig großen Schwierigkeiten hergestellt werden oder ist ihm die Obsorge ganz oder 
teilweise entzogen, so ist der andere Elternteil insoweit allein mit der Obsorge betraut. Ist in dieser Weise der 
Elternteil, der mit der Obsorge allein betraut ist, betroffen, so hat das Gericht unter Beachtung des Wohles des 
Kindes zu entscheiden, ob der andere Elternteil oder ob und welches Großelternpaar (Großelternteil) oder 
Pflegeelternpaar (Pflegeelternteil) mit der Obsorge zu betrauen ist; Letzteres gilt auch, wenn beide Elternteile 
betroffen sind. Die Regelungen über die Obsorge gelten dann für dieses Großelternpaar (diesen Großelternteil). 

(2) Auf Antrag des Elternteiles, auf den die Obsorge nach Abs. 1 erster Satz übergegangen ist, hat das 
Gericht diesen Übergang festzustellen. 

(3) Geht die Obsorge auf den anderen Elternteil über oder überträgt das Gericht die Obsorge, so sind, sofern 
sich der Übergang oder die Übertragung der Obsorge darauf bezieht, das Vermögen sowie sämtliche die Person 
des Kindes betreffenden Urkunden und Nachweise zu übergeben. 

§ 145a. Solange ein Elternteil nicht voll geschäftsfähig ist, hat er nicht das Recht und die Pflicht, das 
Vermögen des Kindes zu verwalten und das Kind zu vertreten. 

Wohlverhaltensgebot 

§ 145b. Bei Ausübung der Rechte und Erfüllung der Pflichten nach diesem Hauptstück ist zur Wahrung des 
Kindeswohls alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Minderjährigen zu anderen Personen, denen nach 
diesem Hauptstück das Kind betreffende Rechte und Pflichten zukommen, beeinträchtigt oder die Wahrnehmung 
von deren Aufgaben erschwert. 

Pflege, Erziehung und Bestimmung des Aufenthalts des Kindes 

§ 146. (1) Die Pflege des minderjährigen Kindes umfasst besonders die Wahrnehmung des körperlichen 
Wohles und der Gesundheit sowie die unmittelbare Aufsicht, die Erziehung besonders die Entfaltung der 
körperlichen, geistigen, seelischen und sittlichen Kräfte, die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen 
und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes sowie dessen Ausbildung in Schule und Beruf. 

(2) Das Ausmaß der Pflege und Erziehung richtet sich nach den Lebensverhältnissen der Eltern.  

(3) Die Eltern haben in Angelegenheiten der Pflege und Erziehung auch auf den Willen des Kindes Bedacht 
zu nehmen, soweit dem nicht dessen Wohl oder ihre Lebensverhältnisse entgegenstehen. Der Wille des Kindes 
ist umso maßgeblicher, je mehr es den Grund und die Bedeutung einer Maßnahme einzusehen und seinen Willen 
nach dieser Einsicht zu bestimmen vermag. 
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§ 146a. Das minderjährige Kind hat die Anordnungen der Eltern zu befolgen. Die Eltern haben bei ihren 
Anordnungen und deren Durchsetzung auf Alter, Entwicklung und Persönlichkeit des Kindes Bedacht zu 
nehmen. 

§ 146b. (1) Soweit die Pflege und Erziehung es erfordern, hat der hierzu berechtigte Elternteil auch das 
Recht, den Aufenthalt des Kindes zu bestimmen. Hält sich das Kind woanders auf, so haben die Behörden und 
Organe der öffentlichen Aufsicht auf Ersuchen eines berechtigten Elternteils bei der Ermittlung des Aufenthalts, 
notfalls auch bei der Zurückholung des Kindes mitzuwirken. 

(2) Haben die Eltern vereinbart oder hat das Gericht bestimmt, welcher der obsorgeberechtigten Elternteile 
das Kind hauptsächlich in seinem Haushalt betreuen soll, so hat dieser Elternteil das alleinige Recht, den 
Wohnort des Kindes zu bestimmen.  

(3) Ist nicht festgelegt, in wessen Haushalt das Kind hauptsächlich betreut werden  soll, so darf der Wohnort 
des Kindes nur mit Zustimmung beider Elternteile oder Genehmigung des Gerichts in das Ausland verlegt 
werden. Das Gericht hat bei der Entscheidung über die Genehmigung sowohl das Kindeswohl zu beachten als 
auch die Rechte der Eltern auf Schutz vor Gewalt, Freizügigkeit und Berufsfreiheit zu berücksichtigen. 

§ 146c. (1) Einwilligungen in medizinische Behandlungen kann das einsichts- und urteilsfähige Kind nur 
selbst erteilen; im Zweifel wird das Vorliegen dieser Einsichts- und Urteilsfähigkeit bei mündigen 
Minderjährigen vermutet. Mangelt es an der notwendigen Einsichts- und Urteilsfähigkeit, so ist die Zustimmung 
der Person erforderlich, die mit der gesetzlichen Vertretung bei Pflege und Erziehung betraut ist. 

(2) Willigt ein einsichts- und urteilsfähiges minderjähriges Kind in eine Behandlung ein, die gewöhnlich 
mit einer schweren oder nachhaltigen Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der Persönlichkeit 
verbunden ist, so darf die Behandlung nur vorgenommen werden, wenn auch die Person zustimmt, die mit der 
gesetzlichen Vertretung bei Pflege und Erziehung betraut ist. 

(3) Die Einwilligung des einsichts- und urteilsfähigen Kindes sowie die Zustimmung der Person, die mit 
Pflege und Erziehung betraut ist, sind nicht erforderlich, wenn die Behandlung so dringend notwendig ist, dass 
der mit der Einholung der Einwilligung oder der Zustimmung verbundene Aufschub das Leben des Kindes 
gefährden würde oder mit der Gefahr einer schweren Schädigung der Gesundheit verbunden wäre. 

§ 146d. Weder ein minderjähriges Kind noch die Eltern können in eine medizinische Maßnahme, die eine 
dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit des minderjährigen Kindes zum Ziel hat, einwilligen. 

§ 147. Hat das einsichts- und urteilsfähige Kind seine Meinung über seine Ausbildung den Eltern erfolglos 
vorgetragen, so kann es das Gericht anrufen. Dieses hat nach sorgfältiger Abwägung der von den Eltern und dem 
Kind angeführten Gründe die zum Wohl des Kindes angemessenen Verfügungen zu treffen. 

Persönliche Kontakte 

§ 148. (1) Das Kind und jeder Elternteil haben das Recht auf regelmäßige und den Bedürfnissen des Kindes 
entsprechende persönliche Kontakte. Die persönlichen Kontakte sollen das Kind und die Eltern einvernehmlich 
regeln. Soweit ein solches Einvernehmen nicht erzielt wird, hat das Gericht auf Antrag des Kindes oder eines 
Elternteils diese Kontakte in einer dem Wohl des Kindes entsprechenden Weise zu regeln und die Pflichten 
festzulegen. Die Regelung hat die Anbahnung und Wahrung des besonderen Naheverhältnisses zwischen Eltern 
und Kind sicherzustellen und soll möglichst sowohl Zeiten der Freizeit als auch die Betreuung im Alltag des 
Kindes umfassen. Das Alter, die Bedürfnisse und die Wünsche des Kindes sowie die Intensität der bisherigen 
Beziehung sind besonders zu berücksichtigen.  

(2) Das Gericht hat nötigenfalls die persönlichen Kontakte einzuschränken oder zu untersagen, 
insbesondere soweit dies aufgrund der Anwendung von Gewalt gegen das Kind oder eine wichtige Bezugsperson 
geboten erscheint oder der Elternteil, der mit dem minderjährigen Kind nicht im gemeinsamen Haushalt lebt, 
seine Verpflichtung aus § 159 nicht erfüllt. 

(3) Zwischen Enkeln und ihren Großeltern gilt § 187 entsprechend. Die persönlichen Kontakte der 
Großeltern sind jedoch auch so weit einzuschränken oder zu untersagen, als sonst das Familienleben der Eltern 
(eines Elternteils) oder deren Beziehung zu dem Kind gestört würde. 

(4) Wenn persönliche Kontakte des minderjährigen Kindes mit einem hiezu bereiten Dritten dem Wohl des 
Kindes dienen, hat das Gericht auf Antrag des Kindes, eines Elternteils oder des Dritten, sofern dieser zu dem 
Kind in einem besonderen persönlichen oder familiären Verhältnis steht oder gestanden ist, die zur Regelung der 
persönlichen Kontakte nötigen Verfügungen zu treffen. Solche Verfügungen hat es auf Antrag des 
Jugendwohlfahrtsträgers oder von Amts wegen zu treffen, wenn ansonsten das Kindeswohl gefährdet wäre. 

Vermögensverwaltung 

§ 149. (1) Die Eltern haben das Vermögen eines minderjährigen Kindes mit der Sorgfalt ordentlicher Eltern 
zu verwalten. Sofern das Wohl des Kindes nicht anderes erfordert, haben sie es in seinem Bestand zu erhalten 
und nach Möglichkeit zu vermehren; Geld ist nach den Vorschriften über die Anlegung von Mündelgeld 
anzulegen. 

(2) Aus dem Vermögen sind jedenfalls die Kosten der Verwaltung einschließlich der für die Erhaltung des 
Vermögens und den ordentlichen Wirtschaftsbetrieb nötigen Aufwendungen und die fälligen Zahlungen zu 
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berichtigen; weiter auch die Kosten des Unterhalts, soweit das Kind nach den §§ 231 und 232 zur Heranziehung 
seines Vermögens verpflichtet ist oder die Bedürfnisse des Kindes nicht in anderer Weise gedeckt sind. 

§ 150. (1) Die Eltern haben über das Vermögen des minderjährigen Kindes dem Gericht Rechnung zu 
legen; über die Erträgnisse jedoch nur, soweit sie nicht für den Unterhalt des Kindes verwendet worden sind. 
Näheres wird in den Verfahrensgesetzen bestimmt. 

(2) Das Gericht kann die Eltern von der Rechnungslegung ganz oder zum Teil befreien, soweit keine 
Bedenken bestehen, dass sie das Vermögen des Kindes ordentlich verwalten werden. 

§ 150a. Wird einem minderjährigen Kind ein Vermögen zugewendet und ein Elternteil von der Verwaltung 
ausgeschlossen, so ist der andere Elternteil mit der Verwaltung betraut. Sind beide Elternteile oder jener 
Elternteil, der mit der Obsorge allein betraut ist, ausgeschlossen, so hat das Gericht andere Personen mit der 
Verwaltung zu betrauen. 

Handlungsfähigkeit des Kindes 

§ 151. (1) Ein minderjähriges Kind kann ohne ausdrückliche oder stillschweigende Einwilligung seines 
gesetzlichen Vertreters rechtsgeschäftlich weder verfügen noch sich verpflichten. 

(2) Nach erreichter Mündigkeit kann es jedoch über Sachen, die ihm zur freien Verfügung überlassen 
worden sind, und über sein Einkommen aus eigenem Erwerb so weit verfügen und sich verpflichten, als dadurch 
nicht die Befriedigung seiner Lebensbedürfnisse gefährdet wird. 

(3) Schließt ein minderjähriges Kind ein Rechtsgeschäft, das von Minderjährigen seines Alters 
üblicherweise geschlossen wird und eine geringfügige Angelegenheit des täglichen Lebens betrifft, so wird 
dieses Rechtsgeschäft, auch wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vorliegen, mit der Erfüllung der das 
Kind treffenden Pflichten rückwirkend rechtswirksam. 

§ 152. Soweit nicht anderes bestimmt ist, kann sich ein mündiges minderjähriges Kind selbständig durch 
Vertrag zu Dienstleistungen verpflichten, ausgenommen zu Dienstleistungen auf Grund eines Lehr- oder 
sonstigen Ausbildungsvertrags. Der gesetzliche Vertreter des Kindes kann das durch den Vertrag begründete 
Rechtsverhältnis aus wichtigen Gründen vorzeitig lösen. 

§ 152a. Ein verheiratetes minderjähriges Kind steht hinsichtlich seiner persönlichen Verhältnisse einem 
Volljährigen gleich, solange die Ehe dauert. 

§ 152b. Soweit einem Kind infolge merkbar verzögerter Entwicklung, einer psychischen Krankheit oder 
einer geistigen Behinderung die für eine einzelne oder einen Kreis von Angelegenheiten erforderliche Einsichts- 
und Urteilsfähigkeit oder Geschäftsfähigkeit fehlt, hat das Gericht dies von Amts wegen oder auf Antrag einer 
Person, die ganz oder zum Teil mit der Obsorge betraut ist, auszusprechen. Dieser Ausspruch wirkt, sofern er 
nicht vom Gericht widerrufen oder befristet wurde, längstens bis zur Volljährigkeit des Kindes. 

§ 153. Soweit einem minderjährigen Kind nicht bereits früher ein Verschulden zugerechnet werden kann 
(§ 1310), wird es mit der Erreichung der Mündigkeit nach den schadensersatzrechtlichen Bestimmungen 
verschuldensfähig. 

Gesetzliche Vertretung des Kindes 

§ 154. (1) Sind beide Eltern mit der Obsorge betraut, so ist jeder Elternteil für sich allein berechtigt und 
verpflichtet, das Kind zu vertreten; seine Vertretungshandlung ist selbst dann rechtswirksam, wenn der andere 
Elternteil mit ihr nicht einverstanden ist. 

(2) Vertretungshandlungen und Einwilligungen eines Elternteils, die die Änderung des Vornamens oder des 
Familiennamens, den Eintritt in eine Kirche oder Religionsgesellschaft und den Austritt aus einer solchen, die 
Übergabe in fremde Pflege, den Erwerb einer Staatsangehörigkeit oder den Verzicht auf eine solche, die 
vorzeitige Lösung eines Lehr-, Ausbildungs- oder Dienstvertrags und die Anerkennung der Vaterschaft zu einem 
unehelichen Kind betreffen, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des anderen obsorgebetrauten 
Elternteils. Dies gilt nicht für die Entgegennahme von Willenserklärungen und Zustellstücken. 

(3) Vertretungshandlungen und Einwilligungen eines Elternteils in Vermögensangelegenheiten bedürfen zu 
ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des anderen obsorgebetrauten Elternteils und der Genehmigung des 
Gerichtes, sofern die Vermögensangelegenheit nicht zum ordentlichen Wirtschaftsbetrieb gehört. Unter dieser 
Voraussetzung gehören dazu besonders die Veräußerung oder Belastung von Liegenschaften, die Gründung, der, 
auch erbrechtliche, Erwerb die Umwandlung, Veräußerung oder Auflösung sowie die Änderung des 
Gegenstandes eines Unternehmens, der, auch erbrechtliche, Eintritt in eine oder die Umwandlung einer 
Gesellschaft oder Genossenschaft, der Verzicht auf ein Erbrecht, die unbedingte Annahme oder die 
Ausschlagung einer Erbschaft, die Annahme einer mit Belastungen verbundenen Schenkung oder die Ablehnung 
eines Schenkungsanbots, die Anlegung von Geld mit Ausnahme der in den §§ 216 und 217 geregelten Arten 
sowie die Erhebung einer Klage und alle verfahrensrechtlichen Verfügungen, die den Verfahrensgegenstand an 
sich betreffen. Dies gilt nicht für die Entgegennahme von Willenserklärungen und Zustellstücken. 

(4) Bedarf ein Rechtsgeschäft der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, der Zustimmung des anderen 
Elternteils oder der Genehmigung des Pflegschaftsgerichts, so ist bei deren Fehlen das volljährig gewordene 
Kind nur dann daraus wirksam verpflichtet, wenn es schriftlich erklärt, diese Verpflichtungen als rechtswirksam 
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anzuerkennen. Fordert der Gläubiger den volljährig Gewordenen auf, sich nach dem ersten Satz zu erklären, so 
hat er ihm dafür eine angemessene Frist zu setzen. 

§ 154a. (1) In zivilgerichtlichen Verfahren ist nur ein obsorgebetrauter Elternteil allein zur Vertretung des 
Kindes berechtigt; solange sich die Eltern nicht auf den anderen Elternteil einigen oder das Gericht nach § 176 
diesen oder einen Dritten als Vertreter bestimmt, ist Vertreter derjenige Elternteil, der die erste 
Verfahrenshandlung setzt. 

(2) Die nach § 154 erforderliche Zustimmung des anderen Elternteils und Genehmigung des Gerichtes 
gelten für das ganze Verfahren. 

Informations-, Äußerungs- und abgeleitetes Vertretungsrecht 

§ 155. Ein nicht mit der Obsorge betrauter Elternteil hat den mit der Obsorge betrauten Elternteil in 
Angelegenheiten des täglichen Lebens zu vertreten sowie das Kind zu pflegen und zu erziehen, soweit das die 
Umstände erfordern und sich das Kind rechtmäßig bei ihm aufhält. 

§ 156. Jeder Elternteil, der nicht allein mit der Obsorge betraut ist, hat das Recht, durch die sonst mit der 
Obsorge betraute Person von wichtigen Angelegenheiten, insbesondere von beabsichtigten Maßnahmen nach 
§ 154 Abs. 2 und 3, rechtzeitig verständigt zu werden und sich hiezu in angemessener Frist zu äußern. Finden 
trotz Bereitschaft des Elternteils persönliche Kontakte mit dem Kind nicht regelmäßig statt, so steht ihm das 
Verständigungs- und Äußerungsrecht auch in minderwichtigen Angelegenheiten zu, sofern es sich dabei nicht 
bloß um Angelegenheiten des täglichen Lebens handelt. Die Äußerung ist in jedem Fall zu berücksichtigen, 
wenn der darin ausgedrückte Wunsch dem Wohl des Kindes besser entspricht. 

§ 157. (1) Wenn ein mit der Obsorge betrauter Elternteil die Rechte des anderen Elternteils nach § 155 oder 
§ 156 beharrlich verletzt, hat das Gericht auf Antrag, sofern das Wohl des Kindes gefährdet wird, auch von Amts 
wegen, die angemessenen Verfügungen zu treffen. 

(2) Wenn ein Elternteil im Zuge der Wahrnehmung seiner Rechte und Pflichten nach § 155 oder § 156 das 
Wohl des Kindes gefährdet oder diese Rechte rechtsmissbräuchlich oder in einer für den anderen Elternteil oder 
das Kind nicht zumutbaren Weise in Anspruch nimmt, hat das Gericht diese Rechte auf Antrag, sofern das Wohl 
des Kindes gefährdet wird, auch von Amts wegen, einzuschränken oder zu entziehen. Die Rechte nach § 155 und 
§ 156 entfallen, wenn der mit der Obsorge nicht betraute Elternteil grundlos das Recht des Kindes auf 
persönliche Kontakte ablehnt. 

Vereinbarungen über die Obsorge und die persönlichen Kontakte 

§ 158. (1) Die Eltern haben bei Vereinbarungen über die Obsorge, die persönlichen Kontakte sowie die 
Betreuung des Kindes das Wohl des Kindes bestmöglich zu wahren.  

(2) Die Bestimmung der Obsorge (§ 144a Abs. 2) und vor Gericht geschlossene Vereinbarungen nach 
Abs. 1 bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit keiner gerichtlichen Genehmigung. Das Gericht hat die 
Bestimmung der Obsorge und Vereinbarungen der Eltern aber für unwirksam zu erklären und zugleich eine 
davon abweichende Anordnung zu treffen, wenn aus der Sicht des Wohles des Kindes wichtige Gründe dafür 
sprechen.  

Mitwirkung Dritter in der Familie 

§ 159. Eine mit einem Elternteil und dessen minderjährigem Kind nicht nur vorübergehend im 
gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Person, die in einem familiären Verhältnis zum Elternteil steht, hat 
alles den Umständen nach Zumutbare zu tun, um das Kindeswohl zu schützen. Soweit es die Umstände 
erfordern, vertritt sie den Elternteil auch in Obsorgeangelegenheiten des täglichen Lebens. 

Erlöschen der Obsorge 

§ 172. (1) Die Obsorge für das Kind erlischt mit dem Eintritt seiner Volljährigkeit. 

(2) Der gesetzliche Vertreter hat dem volljährig gewordenen Kind dessen Vermögen sowie sämtliche 
dessen Person betreffenden Urkunden und Nachweise zu übergeben. 

Entziehung oder Einschränkung der Obsorge 

§ 176. (1) Gefährden die Eltern durch ihr Verhalten das Wohl des minderjährigen Kindes, so hat das 
Gericht, von wem immer es angerufen wird, die zur Sicherung des Wohles des Kindes nötigen Verfügungen zu 
treffen. Besonders darf das Gericht die Obsorge für das Kind ganz oder teilweise, auch gesetzlich vorgesehene 
Einwilligungs- und Zustimmungsrechte, entziehen. Im Einzelfall kann das Gericht auch eine gesetzlich 
erforderliche Einwilligung oder Zustimmung ersetzen, wenn keine gerechtfertigten Gründe für die Weigerung 
vorliegen. 

(2) Solche Verfügungen können von einem Elternteil, etwa wenn die Eltern in einer wichtigen 
Angelegenheit des Kindes kein Einvernehmen erzielen, den sonstigen Verwandten in gerader aufsteigender 
Linie, den Pflegeeltern (einem Pflegeelternteil), dem Jugendwohlfahrtsträger und dem mündigen 
Minderjährigen, von diesem jedoch nur in Angelegenheiten seiner Pflege und Erziehung, beantragt werden. 
Andere Personen können solche Verfügungen anregen. 
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(3) Die gänzliche oder teilweise Entziehung der Pflege und Erziehung oder der Verwaltung des Vermögens 
des Kindes schließt die Entziehung der gesetzlichen Vertretung in dem jeweiligen Bereich mit ein; die 
gesetzliche Vertretung in diesen Bereichen kann für sich allein entzogen werden, wenn die Eltern oder der 
betreffende Elternteil ihre übrigen Pflichten erfüllen. 

(4) Fordert das Gesetz die Einwilligung oder Zustimmung der mit Pflege und Erziehung betrauten Personen 
(Erziehungsberechtigten), so ist die Erklärung der mit der gesetzlichen Vertretung in diesem Bereich betrauten 
Person notwendig, aber auch hinreichend, sofern nicht Abweichendes bestimmt ist. 

§ 177. Durch eine Verfügung nach § 176 darf das Gericht die Obsorge nur so weit beschränken, als dies zur 
Sicherung des Wohles des Kindes nötig ist. 

Sechster Abschnitt 

Annahme an Kindesstatt 

§ 179. (1) Eigenberechtigte Personen können an Kindesstatt annehmen. Durch die Annahme an Kindesstatt 
wird die Wahlkindschaft begründet. 

(2) Die Annahme eines Wahlkindes durch mehr als eine Person, sei es gleichzeitig, sei es, solange die 
Wahlkindschaft besteht, nacheinander, ist nur zulässig, wenn die Annehmenden miteinander verheiratet sind. 
Ehegatten dürfen in der Regel nur gemeinsam annehmen. Ausnahmen sind zulässig, wenn das leibliche Kind des 
anderen Ehegatten angenommen werden soll, wenn ein Ehegatte nicht annehmen kann, weil er die gesetzlichen 
Voraussetzungen hinsichtlich der Eigenberechtigung oder des Alters nicht erfüllt, wenn sein Aufenthalt seit 
mindestens einem Jahr unbekannt ist, wenn die Ehegatten seit mindestens drei Jahren die eheliche Gemeinschaft 
aufgegeben haben oder wenn ähnliche und besonders gewichtige Gründe die Annahme durch nur einen der 
Ehegatten rechtfertigen. 

(3) Personen, denen die Sorge für das Vermögen des anzunehmenden Wahlkindes durch gerichtliche 
Verfügung anvertraut ist, können dieses so lange nicht annehmen, als sie nicht von dieser Pflicht entbunden sind. 
Sie müssen vorher Rechnung gelegt und die Bewahrung des anvertrauten Vermögens nachgewiesen haben. 

Form; Eintritt der Wirksamkeit 

§ 179a (1) Die Annahme an Kindesstatt kommt durch schriftlichen Vertrag zwischen dem Annehmenden 
und dem Wahlkind und durch gerichtliche Bewilligung auf Antrag eines Vertragsteiles zustande. Sie wird im 
Fall ihrer Bewilligung mit dem Zeitpunkt der vertraglichen Willenseinigung wirksam. Stirbt der Annehmende 
nach diesem Zeitpunkt, so hindert dies die Bewilligung nicht. 

(2) Das nicht eigenberechtigte Wahlkind schließt den Vertrag durch seinen gesetzlichen Vertreter, dieser 
bedarf hiezu keiner gerichtlichen Genehmigung. Verweigert der gesetzliche Vertreter seine Einwilligung, so hat 
das Gericht sie auf Antrag des Annehmenden oder des Wahlkindes zu ersetzen, wenn keine gerechtfertigten 
Gründe für die Weigerung vorliegen. 

Alter 

§ 180. (1) Die Wahleltern müssen das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben.  

(2) Wahlvater und Wahlmutter müssen mindestens sechzehn Jahre älter als das Wahlkind sein. 

Bewilligung 

§ 180a. (1) Die Annahme eines nicht eigenberechtigten Kindes ist zu bewilligen, wenn sie dessen Wohl 
dient und eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern entsprechende Beziehung besteht oder 
hergestellt werden soll. Ist das Wahlkind eigenberechtigt, so ist die Annahme nur zu bewilligen, wenn die 
Antragsteller nachweisen, dass bereits ein enges, der Beziehung zwischen leiblichen Eltern und Kindern 
entsprechendes Verhältnis vorliegt, insbesondere wenn Wahlkind und Annehmender während fünf Jahren 
entweder in häuslicher Gemeinschaft gelebt oder einander in einer vergleichbar engen Gemeinschaft Beistand 
geleistet haben. 

(2) Die Bewilligung ist, außer bei Fehlen der Voraussetzungen des Abs. 1, zu versagen, wenn ein 
überwiegendes Anliegen eines leiblichen Kindes des Annehmenden entgegensteht, insbesondere dessen 
Unterhalt oder Erziehung gefährdet wäre; im übrigen sind wirtschaftliche Belange nicht zu beachten, außer der 
Annehmende handelt in der ausschließlichen oder überwiegenden Absicht, ein leibliches Kind zu schädigen. 

§ 181. (1) Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn folgende Personen der Annahme zustimmen: 

 1. die Eltern des minderjährigen Wahlkindes; 

2. der Ehegatte oder der eingetragene Partner des Annehmenden; 

3. der Ehegatte oder der eingetragene Partner des Wahlkindes; 

4. das Wahlkind ab Vollendung des 14. Lebensjahres. 

(2) Das Zustimmungsrecht nach Abs. 1 entfällt, wenn die zustimmungsberechtigte Person als gesetzlicher 
Vertreter des Wahlkindes den Annahmevertrag geschlossen hat, wenn sie zu einer verständigen Äußerung nicht 
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nur vorübergehend unfähig ist oder wenn der Aufenthalt einer der in Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten Personen seit 
mindestens sechs Monaten unbekannt ist. 

(3) Das Gericht hat die verweigerte Zustimmung einer der in Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten Personen auf 
Antrag eines Vertragsteiles zu ersetzen, wenn keine gerechtfertigten Gründe für die Weigerung vorliegen. 

§ 181a. (1) Ein Recht auf Anhörung haben: 

 1. das nicht eigenberechtigte Wahlkind ab dem vollendeten fünften Lebensjahr, außer es hat bereits seit 
diesem Zeitpunkt beim Annehmenden gelebt; 

2. die Eltern des volljährigen Wahlkindes; 

3. die Pflegeeltern oder der Leiter des Heimes, in dem sich das Wahlkind befindet; 

4. der Jugendwohlfahrtsträger. 

(2) Das Anhörungsrecht eines im Abs. 1 genannten Berechtigten entfällt, wenn er als gesetzlicher Vertreter 
des Wahlkindes den Annahmevertrag geschlossen hat; ferner, wenn er nicht oder nur mit unverhältnismäßigen 
Schwierigkeiten gehört werden könnte. 

Wirkungen 

§ 182. (1) Zwischen dem Annehmenden und dessen Nachkommen einerseits und dem Wahlkind und dessen 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Annahme minderjährigen Nachkommen andererseits entstehen mit 
diesem Zeitpunkt die gleichen Rechte, wie sie durch Abstammung begründet werden. 

(2) Wird das Wahlkind durch Ehegatten als Wahleltern angenommen, so erlöschen mit den im § 182a 
bestimmten Ausnahmen die nicht bloß in der Verwandtschaft an sich (§ 40) bestehenden familienrechtlichen 
Beziehungen zwischen den leiblichen Eltern und deren Verwandten einerseits und dem Wahlkind und dessen im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Annahme minderjährigen Nachkommen andererseits mit diesem Zeitpunkt. 
Wird das Wahlkind nur durch einen Wahlvater (eine Wahlmutter) angenommen, so erlöschen diese Beziehungen 
lediglich hinsichtlich des leiblichen Vaters (der leiblichen Mutter) und dessen (deren) Verwandten; insoweit 
danach diese Beziehungen aufrecht bleiben würden, hat das Gericht, wenn der in Frage kommende Elternteil 
darin eingewilligt hat, das Erlöschen diesem Elternteil gegenüber auszusprechen; das Erlöschen wirkt vom 
Zeitpunkt der Abgabe der Einwilligungserklärung, frühestens jedoch vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Annahme. 

§ 182a. (1) Die im Familienrecht begründeten Pflichten der leiblichen Eltern und deren Verwandten zur 
Leistung des Unterhaltes und der Ausstattung gegenüber dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Annahme minderjährigen Nachkommen bleiben aufrecht. 

(2) Das gleiche gilt für die Unterhaltspflicht des Wahlkindes gegenüber den leiblichen Eltern, sofern diese 
ihre Unterhaltspflicht gegenüber dem noch nicht vierzehn Jahre alten Kinde vor dessen Annahme an Kindesstatt 
nicht gröblich vernachlässigt haben. 

(3) Die nach den Abs. 1 und 2 aufrecht bleibenden Pflichten stehen jedoch den durch die Annahme 
begründeten gleichen Pflichten im Range nach. 

§ 182b. (1) Die im Erbrecht begründeten Rechte zwischen den leiblichen Eltern und deren Verwandten 
einerseits und dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Annahme minderjährigen 
Nachkommen andererseits bleiben aufrecht. 

(2) Bei der gesetzlichen Erbfolge in das Vermögen des Wahlkindes in der zweiten Linie gehen die 
Wahleltern und deren Nachkommen einerseits den leiblichen Eltern und deren Nachkommen andererseits vor; ist 
das Wahlkind nur durch einen Wahlvater (eine Wahlmutter) angenommen worden und sind sowohl der 
Wahlvater (die Wahlmutter) oder dessen (deren) Nachkommen als auch die leibliche Mutter (der eheliche Vater) 
oder deren (dessen) Nachkommen vorhanden, so fällt der Nachlass je zur Hälfte auf den Stamm des Wahlvaters 
(der Wahlmutter) und den der leiblichen Mutter (des ehelichen Vaters). 

Widerruf und Aufhebung 

§ 184. (1) Die gerichtliche Bewilligung ist vom Gericht mit rückwirkender Kraft zu widerrufen: 

1. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn beim Abschluss des Annahmevertrages der 
Annehmende nicht eigenberechtigt gewesen ist, außer er hat nach der Erlangung seiner Eigenberechtigung zu 
erkennen gegeben, dass er die Wahlkindschaft fortsetzen wolle; 

2. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn ein nicht eigenberechtigtes Wahlkind selbst 
den Annahmevertrag geschlossen hat, außer es hat der gesetzliche Vertreter oder nach Erlangung der 
Eigenberechtigung das Wahlkind nachträglich zugestimmt oder das Gericht die verweigerte nachträgliche 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters im Sinne des § 179a Abs. 2 ersetzt; 

3. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn das Wahlkind durch mehr als eine Person 
angenommen worden ist, außer die Annehmenden sind im Zeitpunkt der Bewilligung miteinander verheiratet 
gewesen; 
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4. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn der Annahmevertrag ausschließlich oder 
vorwiegend in der Absicht geschlossen worden ist, dem Wahlkind die Führung des Familiennamens des 
Wahlvaters oder der Wahlmutter zu ermöglichen oder den äußeren Schein einer Wahlkindschaft zur Verdeckung 
rechtswidriger geschlechtlicher Beziehungen zu schaffen; 

5. auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn der Annahmevertrag nicht schriftlich geschlossen worden ist und 
seit dem Eintritt der Rechtskraft des Bewilligungsbeschlusses nicht mehr als fünf Jahre verstrichen sind. 

(2) Hat einer der Vertragsteile den Widerrufsgrund (Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5) bei Abschließung des 
Annahmevertrages nicht gekannt, so gilt in seinem Verhältnis zum anderen Vertragsteil der Widerruf insoweit 
als Aufhebung (§ 184a), als er dies beansprucht. 

(3) Einem Dritten, der im Vertrauen auf die Gültigkeit der Annahme an Kindesstatt vor dem Widerruf 
Rechte erworben hat, kann nicht eingewendet werden, dass die Bewilligung widerrufen worden ist. Zum 
Nachteil eines der Vertragsteile, der den Widerrufsgrund bei Abschließung des Annahmevertrages nicht gekannt 
hat, kann ein Dritter nicht die Wirkungen des Widerrufes beanspruchen. 

§ 184a. (1) Die Wahlkindschaft ist vom Gericht aufzuheben: 

 1. wenn die Erklärung eines Vertragsteiles oder eines Zustimmungsberechtigten durch List oder 
ungerechte und gegründete Furcht veranlasst worden ist und der Betroffene die Aufhebung binnen Jahresfrist 
nach Entdeckung der Täuschung oder Wegfall der Zwangslage beantragt; 

2. von Amts wegen, wenn die Aufrechterhaltung der Wahlkindschaft das Wohl des nicht eigenberechtigten 
Wahlkindes ernstlich gefährden würde; 

3. auf Antrag des Wahlkindes, wenn die Aufhebung nach Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe der 
Wahleltern oder nach dem Tode des Wahlvaters (der Wahlmutter) dem Wohle des Wahlkindes dient und nicht 
einem gerechtfertigten Anliegen des (der) von der Aufhebung betroffenen, wenn auch bereits verstorbenen 
Wahlvaters (Wahlmutter) widerspricht; 

4. wenn der Wahlvater (die Wahlmutter) und das eigenberechtigte Wahlkind die Aufhebung beantragen. 

(2) Besteht die Wahlkindschaft gegenüber einem Wahlvater und einer Wahlmutter, so darf die Aufhebung 
im Sinne des Abs. 1 nur beiden gegenüber bewilligt werden; die Aufhebung gegenüber einem von ihnen allein 
ist nur im Falle der Auflösung oder Nichtigerklärung ihrer Ehe zulässig. 

§ 185. (1) Mit dem Eintritt der Rechtskraft des Aufhebungsbeschlusses erlöschen die durch die Annahme 
zwischen dem Wahlvater (der Wahlmutter) und dessen (deren) Nachkommen einerseits und dem Wahlkind und 
dessen Nachkommen andererseits begründeten Rechtsbeziehungen. 

(2) Mit diesem Zeitpunkt leben die familienrechtlichen Beziehungen zwischen den leiblichen Eltern und 
deren Verwandten einerseits und dem Wahlkind und dessen Nachkommen andererseits, soweit sie nach dem 
§ 182 erloschen sind, wieder auf. 

(3) Mit dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt sind hinsichtlich des Wahlkindes und dessen minderjährigen 
Nachkommen die namensrechtlichen Wirkungen der Annahme so anzusehen, als wären sie nicht eingetreten. 

§ 185a. Ein Widerruf oder eine Aufhebung aus anderen als den in den §§ 184 und 184a angeführten 
Gründen ist unzulässig; ebenso eine vertragliche Einigung oder ein Rechtsstreit über die Anfechtung des 
Annahmevertrages.“ 

Siebenter Abschnitt 

Pflegeeltern 

§ 186. Pflegeeltern sind Personen, die die Pflege und Erziehung des Kindes ganz oder teilweise besorgen 
und zu denen eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern nahe kommende Beziehung besteht 
oder hergestellt werden soll. Sie haben das Recht, in den die Person des Kindes betreffenden Verfahren Anträge 
zu stellen. 

§ 186a. (1) Das Gericht hat einem Pflegeelternpaar (Pflegeelternteil) auf seinen Antrag die Obsorge für das 
Kind ganz oder teilweise zu übertragen, wenn das Pflegeverhältnis nicht nur für kurze Zeit beabsichtigt ist und 
die Übertragung dem Wohl des Kindes entspricht. Die Regelungen über die Obsorge gelten dann für dieses 
Pflegeelternpaar (diesen Pflegeelternteil). 

(2) Sind die Eltern oder Großeltern mit der Obsorge betraut und stimmen sie der Übertragung nicht zu, so 
darf diese nur verfügt werden, wenn ohne sie das Wohl des Kindes gefährdet wäre. 

(3) Die Übertragung ist aufzuheben, wenn dies dem Wohl des Kindes entspricht. Gleichzeitig hat das 
Gericht unter Beachtung des Wohles des Kindes auszusprechen, auf wen die Obsorge übergeht. 

(4) Das Gericht hat vor seiner Entscheidung die Eltern, den gesetzlichen Vertreter, weitere 
Erziehungsberechtigte, den Jugendwohlfahrtsträger und jedenfalls das bereits zehnjährige Kind zu hören. 
§ 1981aAbs. 2 gilt sinngemäß. 
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(5. § 187 behält die Paragraphenbezeichnung. der Verweis bleibt) 

 

6. In § 188 wird der Verweis „§ 145c“ durch den Verweis „§ 150a“ ersetzt. 

 

(7. § 189 behält die Paragraphenbezeichnung.) 

(8. § 211 behält die Paragraphenbezeichnung.) 

(9. § 212 behält die Paragraphenbezeichnung;. der Verweis bleibt) 

(10. § 213 behält die Paragraphenbezeichnung.) 

(11. § 214 behält die Paragraphenbezeichnung. die Verweise bleiben) 

12. § 215 behält die Paragraphenbezeichnung. der Verweis bleibt.) 

13. § 215a behält die Paragraphenbezeichnung. 

(14. § 216 behält die Paragraphenbezeichnung; der Verweis bleibt ) 

(15. § 229 behält die Paragraphenbezeichnung. der Verweis bleibt) 

(16. § 230 behält die Paragraphenbezeichnung.) 

(17. § 230a behält die Paragraphenbezeichnung, die Verweise bleiben). 

(18. § 230b behält die Paragraphenbezeichnung.)  

 

19. In § 230c Abs. 2 wird der letzte Satz aufgehoben. 

 

(20. § 230d behält die Paragraphenbezeichnung.) 

 

21. § 230e lautet: 

„§ 230e. (1) Das Gericht hat eine andere Anlegung des Vermögens eines minderjährigen Kindes zu 
genehmigen, wenn sie nach den Verhältnissen des Einzelfalls den Grundsätzen einer sicheren und 
wirtschaftlichen Vermögensverwaltung entspricht. Dem Eintreten eines größeren Schadens durch 
Verwirklichung von Risken ist tunlichst durch deren Streuung entgegenzuwirken. 

(2) Bei Wertpapieren und Forderungen, die in den §§ 230a bis 230c nicht genannt sind, muss dafür 
vorgesorgt sein, dass sie laufend sachkundig auf ihre Sicherheit und Wirtschaftlichkeit hin verwaltet werden und 
ein Verkauf, falls er durch die Marktentwicklung geboten sein sollte, unverzüglich vorgenommen wird; die 
Haftung des Verwalters dem minderjährigen Kind gegenüber muss gesichert sein. Bei Einlagen, die eine 
regelmäßige Einzahlung voraussetzen, muss sichergestellt sein, dass diese aus dem Vermögen des 
minderjährigen Kindes geleistet werden können. Hat sich bei solchen Einlagen eine dritte Person gegenüber 
einem Kreditinstitut oder Versicherer zur regelmäßigen Einzahlung verpflichtet, so genügt zur Wirksamkeit 
einer solchen Schenkung die Schriftform und bedarf die Anlegung keiner Genehmigung. 

(3) Bei Liegenschaften, die im § 230d nicht genannt sind, muss ihr Erwerb dem minderjährigen Kind mit 
Beziehung auf die gegenwärtige oder künftige Berufsausübung oder sonst zum klaren Vorteil gereichen; der 
Kaufpreis darf den Verkehrswert nicht übersteigen.“ 

22. § 230f lautet: 

 „§ 230f. In den Fällen der §§ 230c bis 230e bedarf der gesetzliche Vertreter für Anlegungen des 
Vermögens eines minderjährigen Kindes keiner Genehmigung, wenn er die Wirtschaftlichkeit der Anlegung 
durch ein Gutachten eines allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen überprüft hat und 
die Anlegung zum ordentlichen Wirtschaftsbetrieb gehört.“ 
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(23. Die §§ 231 bis 232 behalten die Paragraphenbezeichnung.) 

(24. § 234 behält die Paragraphenbezeichnung.) 

(25.§ 250 behält die Paragraphenbezeichnung.) Im Entwurf fehlte eine Korrektur des Verweises auf § 207! 

(26. § 253 behält die Paragraphenbezeichnung; die Verweise bleiben). 

(27. § 264 behält die Paragraphenbezeichnung; der Verweis bleibt). 

(28. § 265 behält die Paragraphenbezeichnung. der Verweis bleibt) 

(29. § 266 behält die Paragraphenbezeichnung. der Verweis bleibt) 

(30. § 267 behält die Paragraphenbezeichnung, der Verweis bleibt) 

 

(31. Danach  wird kein Fünftes Hauptstück eingefügt) 

 

(32. Das Fünfte Hauptstück des ersten Teils vor § 268 behält die Bezeichnung „Fünftes Hauptstück“. ) 

 

(33. In § 271 Abs. 2 bleiben die Verweise gleich.) 

(34. In § 275 Abs. 3 bleibt der Verweis gleich.) 

 

(35. In § 278 bleiben die Verweise gleicht.)   Im Entwurf ist das Wort „der“ doppelt! 

(36. In § 284c Abs. 2 bleibt der Verweis gleich.) 

(37. In § 310 bleibt der Verweis gleich.) 

(38. In § 865 bleibt der Verweis jeweils gleich.) 

(39. In § 1034 bleibt der Verweis gleich.) 

 

x. Nach dem § 1502 wird folgende Bestimmung samt Überschriften angefügt: 

…. 
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4. Kommentierung der einzelnen Änderungsvorschläge 
 
Die in meinem Vorschlag (siehe schon oben 3.) vorgenommenen formalen Änderungen sind 

zum Teil bereits oben unter 2. erläutert worden. Sämtliche, auch kleinere, systematische 

Änderungen und Formulierungsvorschläge, sowie Rechtschreibfehler werden in den 

folgenden Randbemerkungen beim jeweiligen Paragraphen kommentiert. 

 

4. Das Dritte Hauptstück des ersten Teils lautet samt Überschriften: 

„Drittes Hauptstück 

Rechte zwischen Eltern und Kindern  

Erster Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Allgemeine Grundsätze 

§ 137. (1) Eltern und Kinder haben einander beizustehen und mit Achtung zu begegnen. Die 
Rechte und Pflichten des Vaters und der Mutter sind, soweit nicht anderes bestimmt ist, gleich.  

(2) Eltern haben das Wohl ihrer minderjährigen Kinder zu fördern, ihnen Fürsorge, Geborgenheit 
und eine sorgfältige Erziehung zu gewähren. Die Anwendung jeglicher Gewalt und die Zufügung 
körperlichen oder seelischen Leides sind unzulässig. Soweit tunlich und möglich sollen die Eltern die 
Obsorge einvernehmlich wahrnehmen.  

(3) Jeder Elternteil eines minderjährigen Kindes hat mit dem Kind eine persönliche Beziehung 
einschließlich der persönlichen Kontakte (§ 148) zu pflegen. 

(4) Dritte dürfen in die elterlichen Rechte nur insoweit eingreifen, als ihnen dies durch die Eltern 
selbst, unmittelbar auf Grund des Gesetzes oder durch eine behördliche Verfügung gestattet ist.  

Kindeswohl 
§ 137a. In allen Angelegenheiten der Obsorge und der persönlichen Kontakte ist das Wohl des 

minderjährigen Kindes (Kindeswohl) als leitender Gesichtspunkt zu berücksichtigen und bestmöglich 
zu gewährleisten. Wichtige Elemente des Kindeswohls sind insbesondere  
 1. eine angemessene Versorgung, insbesondere mit Nahrung, medizinischer und sanitärer 

Betreuung und Wohnraum, sowie eine sorgfältige Erziehung des Kindes;  
 2. die Fürsorge, Geborgenheit und der Schutz der körperlichen und seelischen Integrität des 

Kindes;  
 3. die Wertschätzung und Akzeptanz des Kindes durch die Eltern; 
 4. die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten des 

Kindes; 
 5. die Berücksichtigung der Meinung des Kindes in Abhängigkeit von dessen Verständnis und 

der Fähigkeit zur Meinungsbildung; 
 6. die Vermeidung der Beeinträchtigung, die das Kind durch die Um- und Durchsetzung einer 

Maßnahme gegen seinen Willen erleiden könnte; 
 7. die Vermeidung der Gefahr für das Kind, Übergriffe oder Gewalt selbst zu erleiden oder an 

wichtigen Bezugspersonen mitzuerleben; 
 8. die Vermeidung der Gefahr für das Kind, rechtswidrig verbracht oder zurückgehalten zu 

werden oder sonst zu Schaden zu kommen; 
 9. verlässliche Kontakte des Kindes zu beiden Elternteilen und wichtigen Bezugspersonen sowie 

sichere Bindungen des Kindes zu diesen Personen;  
 10. die Vermeidung von Loyalitätskonflikten und Schuldgefühlen des Kindes; 
 11. die Wahrung der Rechte, Ansprüche und Interessen des Kindes sowie 
 12. förderliche Lebensverhältnisse des Kindes, seiner Eltern und seiner sonstigen Umgebung. 

Kommentar [b1]: Diese 
Bestimmung ist in die allgemeinen 
Grundsätze des Eltern-Kind-
Verhältnisses in § 137 
aufzunehmen. Bei den 
„persönlichen Kontakten“ ist die 
Bestimmung überdies überflüssig, 
weil sie im folgenden § 187 (des 
Entwurfs) ohnedies wiederholt wird. 

Kommentar [b2]: wie 
Kommentar b1 

Kommentar [b3]: „Lebensverhä
ltnisse“ sind an sich noch nicht 
positiv für das Kindeswohl 
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Zweiter Abschnitt 

Abstammung des Kindes  
Abstammung von der Mutter 

§ 137b. Mutter ist die Frau, die das Kind geboren hat. 

Abstammung vom Vater 

§ 138. (1) Vater des Kindes ist vorbehaltlich der §§ 138j und 138k der Mann, 
  1. der mit der Mutter im Zeitpunkt der Geburt des Kindes verheiratet ist oder als Ehemann der 

Mutter nicht früher als 300 Tage vor der Geburt des Kindes verstorben ist oder 
  2. der die Vaterschaft anerkannt hat (§§ 138c ff) oder 
  3. dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist (§§ 138g ff). 

(2) Würden nach Abs. 1 Z 1 mehrere Männer als Vater in Betracht kommen, so ist derjenige von 
ihnen Vater, der mit der Mutter zuletzt die Ehe geschlossen hat. 

Rechtswirkung und Rechtsnachfolge 

§ 138a. (1) Die nach diesem Gesetzbuch begründete Abstammung und deren Änderung sowie die 
Feststellung der Nichtabstammung wirken gegenüber jedermann. 

(2) Nach dem Tod der betroffenen Person kann die Feststellung der Abstammung, deren 
Änderung oder die Feststellung der Nichtabstammung von den Rechtsnachfolgern oder gegen diese 
bewirkt werden. 

Handlungsfähigkeit in Abstammungssachen 

§ 138b. (1) Einsichts- und urteilsfähige Personen können, wenn sie nicht eigenberechtigt sind, in 
Angelegenheiten ihrer Abstammung und der Abstammung v,on ihnen rechtswirksam handeln, sofern 
ihr gesetzlicher Vertreter zustimmt. Handelt in einem solchen Fall der gesetzliche Vertreter, so bedarf 
er der Einwilligung der einsichts- und urteilsfähigen Person. Im Zweifel wird das Vorliegen der 
Einsichts- und Urteilsfähigkeit bei mündigen Minderjährigen vermutet. 

(2) Der gesetzliche Vertreter hat sich vom Wohl des Vertretenen leiten zu lassen. Seine 
Vertretungshandlungen in Angelegenheiten der Abstammung bedürfen nicht der Genehmigung des 
Gerichtes. 

Anerkenntnis des Vaters 

§ 138c. (1) Die Vaterschaft wird durch persönliche Erklärung in inländischer öffentlicher oder 
öffentlich-beglaubigter Urkunde anerkannt. Das Anerkenntnis wirkt ab dem Zeitpunkt der Erklärung, 
sofern die Urkunde oder ihre öffentlich-beglaubigte Abschrift dem Standesbeamten zukommt. 

(2) Das Anerkenntnis soll eine genaue Bezeichnung des Anerkennenden, der Mutter und des 
Kindes, sofern es bereits geboren ist, enthalten. 

(3) Für Zustimmungen zum Anerkenntnis gelten die Abs. 1 und 2 entsprechend. 

§ 138d. (1) Das Kind oder die Mutter, sofern sie einsichts- und urteilsfähig sowie am Leben ist, 
können gegen das Anerkenntnis innerhalb von zwei Jahren ab Kenntnis von dessen Rechtswirksamkeit 
bei Gericht Widerspruch erheben. 

(2) Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die zum Widerspruch berechtigte Person nicht 
eigenberechtigt ist oder innerhalb des letzten Jahres der Frist durch ein unvorhergesehenes oder 
unabwendbares Ereignis am Widerspruch gehindert ist. 

§ 138e. (1) Steht zum Zeitpunkt der Anerkennung bereits die Vaterschaft eines anderen Mannes 
fest, so wird das Anerkenntnis erst rechtswirksam, sobald mit allgemein verbindlicher Wirkung 
festgestellt ist, dass der andere Mann nicht der Vater des betreffenden Kindes ist. 

(2) Ein zu einem Zeitpunkt, zu dem die Abstammung des Kindes von einem anderen Mann 
feststand, abgegebenes Vaterschaftsanerkenntnis wird jedoch rechtswirksam, wenn das Kind dem 
Anerkenntnis in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde zustimmt. Ist das Kind nicht 
eigenberechtigt, so wird das Anerkenntnis überdies nur rechtswirksam, wenn die einsichts- und 
urteilsfähige Mutter selbst den Anerkennenden in der genannten Form als Vater bezeichnet. Das 
Anerkenntnis wirkt ab dem Zeitpunkt seiner Erklärung, sofern die über diese Erklärung sowie über die 
Zustimmung zum Anerkenntnis und, falls erforderlich, über die Bezeichnung des Anerkennenden als 
Vater errichteten Urkunden oder ihre öffentlich-beglaubigten Abschriften dem Standesbeamten 
zukommen. 

(3) Der Mann, der als Vater feststand, oder die Mutter, sofern sie einsichts- und urteilsfähig sowie 
am Leben ist und nicht nach Abs. 2 den Anerkennenden als Vater bezeichnet hat, kann gegen das 
Anerkenntnis bei Gericht Widerspruch erheben. § 146 gilt entsprechend. 

Kommentar [b4]: Für den nicht-
juristischen Leser ist zunächst zu 
klären, was das Gesetz unter 
„Abstammung“ versteht, nämlich 
die Feststellung der Eltern. Erst 
nach Begriffsbestimmung sind die 
abstrakten Phänomene der 
Rechtswirkung, Rechtsnachfolge 
und Handlungsfähigkeit (hier: § 
138a, 138b) verständlich. 

Kommentar [b5]: dies stellt das 
Verhältnis von § 138 (1) Z1 und § 
§138 f klar. Die Lesbarkeit des 
Gesetzes wird verbessert. 

Kommentar [b6]: Die Verweise 
dienen der besseren Lesbarkeit des 
Gesetzes. 

Kommentar [b7]: wie 
Kommentar b6. 
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(4) Für die Zustimmung des minderjährigen Kindes ist der Jugendwohlfahrtsträger gesetzlicher 
Vertreter des Kindes. 

d) Anfechtung der Abstammung 

Rechtsunwirksamerklärung des Vaterschaftsanerkenntnisses 

§ 138f. (1) Das Gericht hat das Anerkenntnis für rechtsunwirksam zu erklären 

1. von Amts wegen, wenn 

a) das Anerkenntnis oder – im Fall des § 147 Abs. 2 – die Zustimmung des Kindes oder die 
Bezeichnung des Anerkennenden als Vater durch die Mutter nicht den Formvorschriften entspricht 
oder 

b) es auf Seiten des Anerkennenden oder – im Fall des § 147 Abs. 2 – des Kindes oder der Mutter 
an der Einsichts- und Urteilsfähigkeit oder – beim Anerkennenden oder beim Kind – an der 
gesetzlichen Vertretung gemangelt hat, es sei denn, der Mangel der gesetzlichen Vertretung ist 
nachträglich behoben worden oder der Anerkennende hat nach Erreichung der Eigenberechtigung das 
Anerkenntnis gebilligt; 

2. aufgrund eines Widerspruchs, es sei denn, es ist erwiesen, dass das Kind vom Anerkennenden 
abstammt oder – wenn das Kind durch eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung mit dem Samen 
eines Dritten gezeugt worden ist – dass der Anerkennende dem in Form eines Notariatsakts 
zugestimmt hat; 

3. auf Antrag des Anerkennenden, wenn er beweist, 

a) dass sein Anerkenntnis durch List, ungerechte und gegründete Furcht oder Irrtum darüber 
veranlasst worden ist, dass das Kind von ihm abstammt oder dass an der Mutter eine medizinisch 
unterstützte Fortpflanzung mit seinem Samen oder mit seiner Zustimmung mit dem Samen eines 
Dritten vorgenommen wurde oder 

b) dass das Kind nicht von ihm abstammt und er erst nachträglich von Umständen Kenntnis 
erlangt hat, die für die Nichtabstammung des Kindes sprechen. 

(2) Der Antrag nach Abs. 1 Z 3 kann längstens bis zum Ablauf von zwei Jahren nach Entdeckung 
der Täuschung, des Irrtums oder der genannten Umstände oder nach Wegfall der Zwangslage erhoben 
werden. Die Frist beginnt frühestens mit der Geburt des Kindes. 

Gerichtliche Feststellung der Vaterschaft 
§ 138g. (1) Als Vater hat das Gericht den Mann festzustellen, von dem das Kind abstammt. Der 

Antrag kann vom Kind gegen den Mann oder von diesem gegen das Kind gestellt werden. 

(2) Auf Antrag des Kindes kann der Mann als Vater festgestellt werden, welcher der Mutter 
innerhalb von nicht mehr als 300 und nicht weniger als 180 Tagen vor der Geburt beigewohnt hat oder 
mit dessen Samen an der Mutter in diesem Zeitraum eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung 
durchgeführt worden ist, es sei denn, er weist nach, dass das Kind nicht von ihm abstammt. Eine 
solche Feststellung ist nach Ablauf von zwei Jahren nach dem Tod des Mannes nicht mehr möglich, es 
sei denn, das Kind weist nach, dass ihm der Beweis nach Abs. 1 aus Gründen auf Seiten des Mannes 
nicht gelingt. 

(3) Ist an der Mutter innerhalb der im Abs. 2 genannten Frist eine medizinisch unterstützte 
Fortpflanzung mit dem Samen eines Dritten durchgeführt worden, so ist als Vater der Mann 
festzustellen, der dieser medizinisch unterstützten Fortpflanzung in Form eines Notariatsakts 
zugestimmt hat, es sei denn, er weist nach, dass das Kind nicht durch diese medizinisch unterstützte 
Fortpflanzung gezeugt worden ist. 

(4) Ein Dritter, dessen Samen für eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung verwendet wird, 
kann nicht als Vater des mit seinem Samen gezeugten Kindes festgestellt werden. Dritter ist, wer 
seinen Samen einer für medizinisch unterstützte Fortpflanzungen zugelassenen Krankenanstalt mit 
dem Willen überlässt, nicht selbst als Vater eines mit diesem Samen gezeugten Kindes festgestellt zu 
werden. 

§ 138h. (1) Der gesetzliche Vertreter hat dafür zu sorgen, dass die Vaterschaft festgestellt wird, es 
sei denn, dass die Feststellung der Vaterschaft für das Wohl des Kindes nachteilig ist oder die Mutter 
von ihrem Recht, den Namen des Vaters nicht bekanntzugeben, Gebrauch macht. 

(2) Der Jugendwohlfahrtsträger hat die Mutter darauf aufmerksam zu machen, welche Folgen es 
hat, wenn die Vaterschaft nicht festgestellt wird. 

Vaterschaftsfeststellung bei bestehender Abstammung 

§ 138i. Das Kind kann die Feststellung seiner Abstammung auch beantragen, wenn die 
Vaterschaft eines anderen Mannes bereits feststeht. In einem solchen Fall hat die Feststellung der 

Kommentar [b8]: Diese 
Überschrift d) wurde hier zugunsten 
der thematischen Zusammenhangs 
der jeweiligen Aufhebungsgründe 
mit Anerkenntnis und Feststellung 
aufgegeben. Zwei Bestimmungen 
sind im Entwurf außerdem 
unpassend eingeordnet (siehe die 
zwei folgenden  Kommentare b9 
und b10). 

Kommentar [b9]: Die 
Einordnung dieser Bestimmung 
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„Anfechtung der Abstammung“ ist 
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amtswegige Aufhebung ist keine 
Anfechtung. 

Kommentar [b10]: Diese 
Bestimmung (im Entwurf: § 150) 
müsste nach der Systematik des 
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Abstammung die vom Gericht auszusprechende Wirkung, dass das Kind nicht vom anderen Mann 
abstammt. 

Feststellung der Nichtabstammung vom Ehemann der Mutter 

§ 138j. (1) Stammt ein Kind, das während der Ehe der Mutter oder vor Ablauf von 300 Tagen 
nach dem Tod des Ehemanns der Mutter geboren worden ist, nicht von diesem ab, so hat das Gericht 
dies auf Antrag festzustellen. 

(2) Der Antrag kann vom Kind gegen den Mann und von diesem gegen das Kind gestellt werden. 
Ein Antrag ist nicht zulässig, solange die Abstammung des Kindes von einem anderen Mann feststeht. 

(3) Hat der Ehemann der Mutter einer medizinisch unterstützten Fortpflanzung mit dem Samen 
eines Dritten in Form eines Notariatsakts zugestimmt, so kann nicht die Feststellung begehrt werden, 
dass das mit dem Samen des Dritten gezeugte Kind nicht vom Ehemann der Mutter abstammt. 

§ 138k. (1) Ein Antrag auf Feststellung, dass das Kind nicht vom Ehemann der Mutter abstammt, 
kann binnen zwei Jahren ab Kenntnis der hiefür sprechenden Umstände gestellt werden. Diese Frist 
beginnt frühestens mit der Geburt des Kindes, im Fall einer Änderung der Abstammung frühestens mit 
der Wirksamkeit der Änderung. 

(2) Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die antragsberechtigte Person nicht eigenberechtigt ist 
oder innerhalb des letzten Jahres der Frist durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis 
an der Antragstellung gehindert ist. 

(3) Später als 30 Jahre nach der Geburt des Kindes oder nach einer Änderung der Abstammung 
kann nur das Kind die Feststellung der Nichtabstammung begehren. 

Dritter Abschnitt 
Name 

§ 139. (1) Das Kind erhält den gemeinsamen Familiennamen der Eltern. Es kann aber auch der 
Doppelname eines Elternteils (§ 93 Abs. 3) zum Familiennamen des Kindes bestimmt werden. 

(2) Führen die Eltern keinen gemeinsamen Familiennamen, so kann zum Familiennamen des 
Kindes der Familienname eines Elternteils bestimmt werden. Wird hiefür ein aus mehreren 
voneinander getrennten oder durch einen Bindestrich verbundenen Bestandteilen bestehender Name 
herangezogen, so können der gesamte Name oder dessen Bestandteile verwendet werden. Es kann 
auch ein aus den Familiennamen beider Elternteile gebildeter Doppelname bestimmt werden; dabei 
dürfen aber höchstens zwei Bestandteile dieser Namen verwendet werden. Ein Doppelname ist durch 
einen Bindestrich zwischen dessen einzelnen Bestandteilen zu trennen. 

(3) Mangels einer solchen Bestimmung erhält das Kind den Familiennamen der Mutter. 

(4) Auf die Bestimmung des Familiennamens des Kindes sind die §§ 93a Abs 3 und 93c 
anzuwenden. 

§ 139a. (1) Den Familiennamen des Kindes bestimmt die mit der Pflege und Erziehung betraute 
Person. Mehrere damit betraute Personen haben sich um das Einvernehmen zu bemühen; es genügt 
aber die Erklärung einer von ihnen, sofern sie versichert, dass die andere damit einverstanden ist oder 
das Einvernehmen nicht mit zumutbarem Aufwand erreicht werden kann. 

(2) Einsichts- und urteilsfähige Personen bestimmen ihren Familiennamen selbst. Die Einsichts- 
und Urteilsfähigkeit wird bei mündigen Minderjährigen vermutet. 

§ 139b. (1) Die Bestimmung eines Familiennamens nach § 139 ist nur einmalig zulässig. 

(2) Ändert sich der Familienname der Eltern oder eines Elternteils oder heiraten die Eltern 
einander, so kann der Familienname des Kindes erneut bestimmt werden. Das Gleiche gilt bei 
Änderungen in der Person eines Elternteils. 

Vierter Abschnitt 
Unterhalt 

Kindesunterhalt 

§ 140. (1) Die Eltern haben zur Deckung der ihren Lebensverhältnissen angemessenen 
Bedürfnisse des Kindes unter Berücksichtigung seiner Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und 
Entwicklungsmöglichkeiten nach ihren Kräften anteilig beizutragen. 

(2) Der Elternteil, der den Haushalt führt, in dem er das Kind betreut, leistet dadurch seinen 
Beitrag. Darüber hinaus hat er zum Unterhalt des Kindes beizutragen, soweit der andere Elternteil zur 
vollen Deckung der Bedürfnisse des Kindes nicht imstande ist oder mehr leisten müsste, als es seinen 
eigenen Lebensverhältnissen angemessen wäre. 

Kommentar [b11]: Dies ist eine 
Frage der Zulässigkeit des Antrags, 
nicht der Frist (wie die unter § 138k 
folgenden Absätze) und wurde hier 
daher vorgereiht. 
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Absatz gehört zur erstmaligen 
Bestimmung des Namens und daher 
eher  in diesen Paragraphen. 

Kommentar [b13]: der Verweis 
auf die anderen Absätze des § 93a 
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unbedingt zu den „Rechten 
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Kommentar [b15]: Dieser 
Übertitel ist notwendig, weil im 
Kapitel nicht nur der 
Kindesunterhalt geregelt ist! 
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(3) Der Anspruch auf Unterhalt mindert sich insoweit, als das Kind eigene Einkünfte hat oder 
unter Berücksichtigung seiner Lebensverhältnisse selbsterhaltungsfähig ist. 

(4) Vor Gericht geschlossene Vereinbarungen über die Höhe gesetzlicher Unterhaltsleistungen 
sind auch ohne gerichtliche Genehmigung wirksam und für den Unterhaltsverpflichteten verbindlich. 

(5) Vereinbarungen, wonach sich ein Elternteil dem anderen gegenüber verpflichtet, für den 
Unterhalt des Kindes allein oder überwiegend aufzukommen und den anderen für den Fall der 
Inanspruchnahme mit der Unterhaltspflicht schad- und klaglos zu halten, sind unwirksam, sofern sie 
nicht im Rahmen einer umfassenden Regelung der Folgen einer Scheidung vor Gericht geschlossen 
werden. 

§ 141. Soweit die Eltern nach ihren Kräften zur Leistung des Unterhalts nicht imstande sind, 
schulden ihn die Großeltern nach den den Lebensverhältnissen der Eltern angemessenen Bedürfnissen 
des Kindes. Im Übrigen gilt der § 231 sinngemäß; der Unterhaltsanspruch eines Enkels mindert sich 
jedoch auch insoweit, als ihm die Heranziehung des Stammes eigenen Vermögens zumutbar ist. 
Überdies hat ein Großelternteil nur insoweit Unterhalt zu leisten, als er dadurch bei Berücksichtigung 
seiner sonstigen Sorgepflichten den eigenen angemessenen Unterhalt nicht gefährdet. 

§ 142. Die Schuld eines Elternteils, dem Kind den Unterhalt zu leisten, geht bis zum Wert der 
Verlassenschaft auf seine Erben über. In den Anspruch des Kindes ist alles einzurechnen, was das 
Kind nach dem Erblasser durch eine vertragliche oder letztwillige Zuwendung, als gesetzlichen 
Erbteil, als Pflichtteil oder durch eine öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Leistung erhält. 
Reicht der Wert der Verlassenschaft nicht aus, um dem Kind den geschuldeten Unterhalt bis zum 
voraussichtlichen Eintritt der Selbsterhaltungsfähigkeit zu sichern, so mindert sich der Anspruch des 
Kindes entsprechend. 

Unterhaltspflicht des Kindes 

§ 143. (1) Das Kind schuldet seinen Eltern und Großeltern unter Berücksichtigung seiner 
Lebensverhältnisse den Unterhalt, soweit der Unterhaltsberechtigte nicht imstande ist, sich selbst zu 
erhalten, und sofern er seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind nicht gröblich vernachlässigt hat. 

(2) Die Unterhaltspflicht der Kinder steht der eines Ehegatten, eines früheren Ehegatten, von 
Vorfahren und von Nachkommen näheren Grades des Unterhaltsberechtigten im Rang nach. Mehrere 
Kinder haben den Unterhalt anteilig nach ihren Kräften zu leisten. 

(3) Der Unterhaltsanspruch eines Eltern- oder Großelternteils mindert sich insoweit, als ihm die 
Heranziehung des Stammes eigenen Vermögens zumutbar ist. Überdies hat ein Kind nur insoweit 
Unterhalt zu leisten, als es dadurch bei Berücksichtigung seiner sonstigen Sorgepflichten den eigenen 
angemessenen Unterhalt nicht gefährdet. 

Ansprüche im Zusammenhang mit der Geburt 

§ 143a. (1) Der Vater ist verpflichtet, der Mutter die Kosten der Entbindung sowie die Kosten 
ihres Unterhaltes für die ersten acht Wochen nach der Entbindung und, falls infolge der Entbindung 
weitere Auslagen notwendig werden, auch diese zu ersetzen. 

(2) Die Forderung ist mit Ablauf von drei Jahren nach der Entbindung verjährt.“ 

Fünfter Abschnitt 
Obsorge und persönlicher Kontakt 

Inhalt der Obsorge 

§ 144. (1) Die Obsorge für ein minderjähriges Kind beinhaltet die Aufgaben, es zu pflegen und zu 
erziehen, sein Vermögen zu verwalten und es in diesen sowie allen anderen Angelegenheiten zu 
vertreten; Pflege und Erziehung sowie die Vermögensverwaltung umfassen auch die gesetzliche 
Vertretung in diesen Bereichen. 

Obsorge der Eltern 

§ 144a. (1) Beide Elternteile sind mit der Obsorge betraut, wenn sie zum Zeitpunkt der Geburt des 
Kindes miteinander verheiratet sind. Gleiches gilt ab dem Zeitpunkt der Eheschließung, wenn sie nach 
der Geburt des Kindes heiraten. 

(2) Sind die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet, so ist 
allein die Mutter mit der Obsorge betraut. Die Eltern können aber persönlich vor dem Standesbeamten 
nach einer Belehrung über die Rechtsfolgen einmalig bestimmen, dass sie beide mit der Obsorge 
betraut sind, sofern die Obsorge nicht bereits gerichtlich geregelt ist. Leben die Eltern nicht in 
häuslicher Gemeinschaft, haben sie dabei festzulegen, in wessen Haushalt das Kind hauptsächlich 
betreut wird. In diesem Fall können sie auch bestimmen, dass derjenige Elternteil, in dessen Haushalt 
das Kind nicht hauptsächlich betreut wird, nur in bestimmten Angelegenheiten mit der Obsorge 

Kommentar [b16]: Die 
Regelung passt   besser hierher, weil 
es auch im nächsten Absatz um 
Unterhaltsvereinbarungen geht. 
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betraut ist. Die Bestimmung wird wirksam, sobald beide Eltern persönlich vor dem Standesbeamten 
übereinstimmende Erklärungen abgegeben haben. Innerhalb von acht Wochen ab ihrer Wirksamkeit 
kann die Bestimmung ohne Begründung durch einseitige Erklärung eines Elternteils gegenüber dem 
Standesbeamten widerrufen werden.  

(3) Sind beide Elternteile mit der Obsorge betraut und leben sie nicht in häuslicher Gemeinschaft, 
so muss der Elternteil, in dessen Haushalt das Kind hauptsächlich betreut wird, vorbehaltlich des 
Abs. 4, mit der gesamten Obsorge betraut sein. 

Obsorge bei Auflösung der häuslichen Gemeinschaft 

§ 144b. (1) Wird die häusliche Gemeinschaft der Eltern nicht bloß vorübergehend aufgelöst, so 
bleibt eine Obsorge beider Eltern aufrecht. Sie können jedoch vor Gericht eine Vereinbarung 
schließen, wonach ein Elternteil allein mit der Obsorge betraut wird oder die Obsorge eines Elternteils 
auf bestimmte Angelegenheiten beschränkt wird. 

(2) Im Fall einer Obsorge beider Eltern nach Auflösung der häuslichen Gemeinschaft haben diese 
vor Gericht eine Vereinbarung darüber zu schließen, in wessen Haushalt das Kind hauptsächlich 
betreut wird.  

Änderung der Obsorge 

§ 144c. (1) Wenn nach Auflösung der häuslichen Gemeinschaft der Eltern binnen angemessener 
Frist eine Vereinbarung nach § 179 nicht zustande kommt oder wenn ein Elternteil die Übertragung 
der alleinigen Obsorge an ihn oder die Beteiligung an der Obsorge beantragt, hat das Gericht, sofern 
dies dem Wohl des Kindes entspricht, für einen Zeitraum von sechs Monaten unter Aufrechterhaltung 
der bisherigen Obsorgeregelung einem, mit der Obsorge betrauten Elternteil die hauptsächliche 
Betreuung des Kindes in seinem Haushalt aufzutragen und dem anderen ein derart ausreichendes 
Kontaktrecht einzuräumen, dass er auch die Pflege und Erziehung des Kindes wahrnehmen kann 
(Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung). Für diesen Zeitraum sind im Einvernehmen der 
Eltern oder auf gerichtliche Anordnung die Details des Kontaktrechts, der Pflege und Erziehung sowie 
der Unterhaltsleistung festzulegen. Nach Ablauf des Zeitraums hat das Gericht auf der Grundlage der 
Erfahrungen in der Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung und nach Maßgabe des 
Kindeswohls über die Obsorge endgültig zu entscheiden. Wenn das Gericht beide Eltern mit der 
Obsorge betraut, hat es auch festzulegen, in wessen Haushalt das Kind hauptsächlich betreut wird. 

(2) Hat das Gericht nach Abs. 1 die Obsorge endgültig geregelt, so kann jeder Elternteil, sofern 
sich die Verhältnisse maßgeblich geändert haben, bei Gericht eine Neuregelung der Obsorge 
beantragen. Für die Änderung einer geregelten Obsorge gilt Abs. 1 entsprechend. 

Obsorge bei Verhinderung eines Elternteils 

§ 145. (1) Ist ein Elternteil, der mit der Obsorge für das Kind gemeinsam mit dem anderen 
Elternteil betraut war, gestorben, ist sein Aufenthalt seit mindestens sechs Monaten unbekannt, kann 
die Verbindung mit ihm nicht oder nur mit unverhältnismäßig großen Schwierigkeiten hergestellt 
werden oder ist ihm die Obsorge ganz oder teilweise entzogen, so ist der andere Elternteil insoweit 
allein mit der Obsorge betraut. Ist in dieser Weise der Elternteil, der mit der Obsorge allein betraut ist, 
betroffen, so hat das Gericht unter Beachtung des Wohles des Kindes zu entscheiden, ob der andere 
Elternteil oder ob und welches Großelternpaar (Großelternteil) oder Pflegeelternpaar (Pflegeelternteil) 
mit der Obsorge zu betrauen ist; Letzteres gilt auch, wenn beide Elternteile betroffen sind. Die 
Regelungen über die Obsorge gelten dann für dieses Großelternpaar (diesen Großelternteil). 

(2) Auf Antrag des Elternteiles, auf den die Obsorge nach Abs. 1 erster Satz übergegangen ist, hat 
das Gericht diesen Übergang festzustellen. 

(3) Geht die Obsorge auf den anderen Elternteil über oder überträgt das Gericht die Obsorge, so 
sind, sofern sich der Übergang oder die Übertragung der Obsorge darauf bezieht, das Vermögen sowie 
sämtliche die Person des Kindes betreffenden Urkunden und Nachweise zu übergeben. 

§ 145a.  Solange ein Elternteil nicht voll geschäftsfähig ist, hat er nicht das Recht und die Pflicht, 
das Vermögen des Kindes zu verwalten und das Kind zu vertreten. 

Wohlverhaltensgebot 

§ 145b. Bei Ausübung der Rechte und Erfüllung der Pflichten nach diesem Hauptstück ist zur 
Wahrung des Kindeswohls alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Minderjährigen zu anderen 
Personen, denen nach diesem Hauptstück das Kind betreffende Rechte und Pflichten zukommen, 
beeinträchtigt oder die Wahrnehmung von deren Aufgaben erschwert. 

Pflege, Erziehung und Bestimmung des Aufenthalts des Kindes 

§ 146. (1) Die Pflege des minderjährigen Kindes umfasst besonders die Wahrnehmung des 
körperlichen Wohles und der Gesundheit sowie die unmittelbare Aufsicht, die Erziehung besonders 
die Entfaltung der körperlichen, geistigen, seelischen und sittlichen Kräfte, die Förderung der 

Kommentar [b24]: Sprachlich 
präziser ist „eine“, weil es nicht 
immer die gemeinsame Obsorge 
gibt. 
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Regelung steht im Entwurf zu früh 
(§ 158): Bevor überhaupt die Eltern 
als Obsorgeträger genannt werden 
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Verhinderung eines Elternteils an 
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Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes sowie dessen 
Ausbildung in Schule und Beruf. 

(2) Das Ausmaß der Pflege und Erziehung richtet sich nach den Lebensverhältnissen der Eltern.  

(3) Die Eltern haben in Angelegenheiten der Pflege und Erziehung auch auf den Willen des 
Kindes Bedacht zu nehmen, soweit dem nicht dessen Wohl oder ihre Lebensverhältnisse 
entgegenstehen. Der Wille des Kindes ist umso maßgeblicher, je mehr es den Grund und die 
Bedeutung einer Maßnahme einzusehen und seinen Willen nach dieser Einsicht zu bestimmen vermag. 

§ 146a. Das minderjährige Kind hat die Anordnungen der Eltern zu befolgen. Die Eltern haben 
bei ihren Anordnungen und deren Durchsetzung auf Alter, Entwicklung und Persönlichkeit des Kindes 
Bedacht zu nehmen. 

§ 146b. (1) Soweit die Pflege und Erziehung es erfordern, hat der hierzu berechtigte Elternteil 
auch das Recht, den Aufenthalt des Kindes zu bestimmen. Hält sich das Kind woanders auf, so haben 
die Behörden und Organe der öffentlichen Aufsicht auf Ersuchen eines berechtigten Elternteils bei der 
Ermittlung des Aufenthalts, notfalls auch bei der Zurückholung des Kindes mitzuwirken. 

(2) Haben die Eltern vereinbart oder hat das Gericht bestimmt, welcher der obsorgeberechtigten 
Elternteile das Kind hauptsächlich in seinem Haushalt betreuen soll, so hat dieser Elternteil das 
alleinige Recht, den Wohnort des Kindes zu bestimmen.  

(3) Ist nicht festgelegt, in wessen Haushalt das Kind hauptsächlich betreut werden soll, so darf der 
Wohnort des Kindes nur mit Zustimmung beider Elternteile oder Genehmigung des Gerichts in das 
Ausland verlegt werden. Das Gericht hat bei der Entscheidung über die Genehmigung sowohl das 
Kindeswohl zu beachten als auch die Rechte der Eltern auf Schutz vor Gewalt, Freizügigkeit und 
Berufsfreiheit zu berücksichtigen. 

§ 146c. (1) Einwilligungen in medizinische Behandlungen kann das einsichts- und urteilsfähige 
Kind nur selbst erteilen; im Zweifel wird das Vorliegen dieser Einsichts- und Urteilsfähigkeit bei 
mündigen Minderjährigen vermutet. Mangelt es an der notwendigen Einsichts- und Urteilsfähigkeit, 
so ist die Zustimmung der Person erforderlich, die mit der gesetzlichen Vertretung bei Pflege und 
Erziehung betraut ist. 

(2) Willigt ein einsichts- und urteilsfähiges minderjähriges Kind in eine Behandlung ein, die 
gewöhnlich mit einer schweren oder nachhaltigen Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit 
oder der Persönlichkeit verbunden ist, so darf die Behandlung nur vorgenommen werden, wenn auch 
die Person zustimmt, die mit der gesetzlichen Vertretung bei Pflege und Erziehung betraut ist. 

(3) Die Einwilligung des einsichts- und urteilsfähigen Kindes sowie die Zustimmung der Person, 
die mit Pflege und Erziehung betraut ist, sind nicht erforderlich, wenn die Behandlung so dringend 
notwendig ist, dass der mit der Einholung der Einwilligung oder der Zustimmung verbundene 
Aufschub das Leben des Kindes gefährden würde oder mit der Gefahr einer schweren Schädigung der 
Gesundheit verbunden wäre. 

§ 146d. Weder ein minderjähriges Kind noch die Eltern können in eine medizinische Maßnahme, 
die eine dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit des minderjährigen Kindes zum Ziel hat, einwilligen. 

§ 147. Hat das einsichts- und urteilsfähige Kind seine Meinung über seine Ausbildung den Eltern 
erfolglos vorgetragen, so kann es das Gericht anrufen. Dieses hat nach sorgfältiger Abwägung der von 
den Eltern und dem Kind angeführten Gründe die zum Wohl des Kindes angemessenen Verfügungen 
zu treffen. 

Persönliche Kontakte 
§ 148. (1) Das Kind und jeder Elternteil haben das Recht auf regelmäßige und den Bedürfnissen 

des Kindes entsprechende persönliche Kontakte. Die persönlichen Kontakte sollen das Kind und die 
Eltern einvernehmlich regeln. Soweit ein solches Einvernehmen nicht erzielt wird, hat das Gericht auf 
Antrag des Kindes oder eines Elternteils diese Kontakte in einer dem Wohl des Kindes entsprechenden 
Weise zu regeln und die Pflichten festzulegen. Die Regelung hat die Anbahnung und Wahrung des 
besonderen Naheverhältnisses zwischen Eltern und Kind sicherzustellen und soll möglichst sowohl 
Zeiten der Freizeit als auch die Betreuung im Alltag des Kindes umfassen. Das Alter, die Bedürfnisse 
und die Wünsche des Kindes sowie die Intensität der bisherigen Beziehung sind besonders zu 
berücksichtigen.  

(2) Das Gericht hat nötigenfalls die persönlichen Kontakte einzuschränken oder zu untersagen, 
insbesondere soweit dies aufgrund der Anwendung von Gewalt gegen das Kind oder eine wichtige 
Bezugsperson geboten erscheint oder der Elternteil, der mit dem minderjährigen Kind nicht im 
gemeinsamen Haushalt lebt, seine Verpflichtung aus § 159 nicht erfüllt. 

(3) Zwischen Enkeln und ihren Großeltern gelten Abs 1 und Abs 2 entsprechend. Die 
persönlichen Kontakte der Großeltern sind jedoch auch so weit einzuschränken oder zu untersagen, als 

Kommentar [b28]: Die beiden 
Textergänzungen sind notwendig, 
um klarzumachen, dass sowohl 
Vereinbarung als auch 
Gerichtsentscheidung für die 
Festlegung in Frage kommen (Abs 3 
des Entwurfs ist sogar  noch 
unklarer formuliert, da er nur auf 
Vereinbarungen der Eltern abstellt), 
und auch klarzustellen, dass es nur 
um Fälle gemeinsamer Obsorge 
geht. 

Kommentar [b29]: Wie schon 
in Kommentar b28 gesagt, ist die 
Vereinbarung ein zu enges 
Tatbestandsmerkmal. „Festgelegt“ 
bezieht sich jetzt eindeutig auf  
beide in Abs 2 genannten Fälle. 

Kommentar [b30]: Ein 
Leerzeichen zuviel. 

Kommentar [b31]: Die 
Bestimmung steht im Entwurf zu 
früh (§ 163), da sie inhaltlich an 
§ 173 des Entwurfs (hier § 146c) 
anknüpft! 

Kommentar [b32]: Wie schon 
oben (b19). 
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sonst das Familienleben der Eltern (eines Elternteils) oder deren Beziehung zu dem Kind gestört 
würde. 

(4) Wenn persönliche Kontakte des minderjährigen Kindes mit einem hiezu bereiten Dritten dem 
Wohl des Kindes dienen, hat das Gericht auf Antrag des Kindes, eines Elternteils oder des Dritten, 
sofern dieser zu dem Kind in einem besonderen persönlichen oder familiären Verhältnis steht oder 
gestanden ist, die zur Regelung der persönlichen Kontakte nötigen Verfügungen zu treffen. Solche 
Verfügungen hat es auf Antrag des Jugendwohlfahrtsträgers oder von Amts wegen zu treffen, wenn 
ansonsten das Kindeswohl gefährdet wäre. 

Vermögensverwaltung 

§ 149. (1) Die Eltern haben das Vermögen eines minderjährigen Kindes mit der Sorgfalt 
ordentlicher Eltern zu verwalten. Sofern das Wohl des Kindes nicht anderes erfordert, haben sie es in 
seinem Bestand zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren; Geld ist nach den Vorschriften über 
die Anlegung von Mündelgeld anzulegen. 

(2) Aus dem Vermögen sind jedenfalls die Kosten der Verwaltung einschließlich der für die 
Erhaltung des Vermögens und den ordentlichen Wirtschaftsbetrieb nötigen Aufwendungen und die 
fälligen Zahlungen zu berichtigen; weiter auch die Kosten des Unterhalts, soweit das Kind nach den 
§§ 231 und 232 zur Heranziehung seines Vermögens verpflichtet ist oder die Bedürfnisse des Kindes 
nicht in anderer Weise gedeckt sind. 

§ 150. (1) Die Eltern haben über das Vermögen des minderjährigen Kindes dem Gericht 
Rechnung zu legen; über die Erträgnisse jedoch nur, soweit sie nicht für den Unterhalt des Kindes 
verwendet worden sind. Näheres wird in den Verfahrensgesetzen bestimmt. 

(2) Das Gericht kann die Eltern von der Rechnungslegung ganz oder zum Teil befreien, soweit 
keine Bedenken bestehen, dass sie das Vermögen des Kindes ordentlich verwalten werden. 

§ 150a. Wird einem minderjährigen Kind ein Vermögen zugewendet und ein Elternteil von der 
Verwaltung ausgeschlossen, so ist der andere Elternteil mit der Verwaltung betraut. Sind beide 
Elternteile oder jener Elternteil, der mit der Obsorge allein betraut ist, ausgeschlossen, so hat das 
Gericht andere Personen mit der Verwaltung zu betrauen. 

Handlungsfähigkeit des Kindes 

§ 151. (1) Ein minderjähriges Kind kann ohne ausdrückliche oder stillschweigende Einwilligung 
seines gesetzlichen Vertreters rechtsgeschäftlich weder verfügen noch sich verpflichten. 

(2) Nach erreichter Mündigkeit kann es jedoch über Sachen, die ihm zur freien Verfügung 
überlassen worden sind, und über sein Einkommen aus eigenem Erwerb so weit verfügen und sich 
verpflichten, als dadurch nicht die Befriedigung seiner Lebensbedürfnisse gefährdet wird. 

(3) Schließt ein minderjähriges Kind ein Rechtsgeschäft, das von Minderjährigen seines Alters 
üblicherweise geschlossen wird und eine geringfügige Angelegenheit des täglichen Lebens betrifft, so 
wird dieses Rechtsgeschäft, auch wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vorliegen, mit der 
Erfüllung der das Kind treffenden Pflichten rückwirkend rechtswirksam. 

§ 152. Soweit nicht anderes bestimmt ist, kann sich ein mündiges minderjähriges Kind selbständig 
durch Vertrag zu Dienstleistungen verpflichten, ausgenommen zu Dienstleistungen auf Grund eines 
Lehr- oder sonstigen Ausbildungsvertrags. Der gesetzliche Vertreter des Kindes kann das durch den 
Vertrag begründete Rechtsverhältnis aus wichtigen Gründen vorzeitig lösen. 

§ 152a. Ein verheiratetes minderjähriges Kind steht hinsichtlich seiner persönlichen Verhältnisse 
einem Volljährigen gleich, solange die Ehe dauert. 

§ 152b. Soweit einem Kind infolge merkbar verzögerter Entwicklung, einer psychischen 
Krankheit oder einer geistigen Behinderung die für eine einzelne oder einen Kreis von 
Angelegenheiten erforderliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit oder Geschäftsfähigkeit fehlt, hat das 
Gericht dies von Amts wegen oder auf Antrag einer Person, die ganz oder zum Teil mit der Obsorge 
betraut ist, auszusprechen. Dieser Ausspruch wirkt, sofern er nicht vom Gericht widerrufen oder 
befristet wurde, längstens bis zur Volljährigkeit des Kindes. 

§ 153. Soweit einem minderjährigen Kind nicht bereits früher ein Verschulden zugerechnet 
werden kann (§ 1310), wird es mit der Erreichung der Mündigkeit nach den schadensersatzrechtlichen 
Bestimmungen verschuldensfähig. 

Gesetzliche Vertretung des Kindes 

§ 154. (1) Sind beide Eltern mit der Obsorge betraut, so ist jeder Elternteil für sich allein 
berechtigt und verpflichtet, das Kind zu vertreten; seine Vertretungshandlung ist selbst dann 
rechtswirksam, wenn der andere Elternteil mit ihr nicht einverstanden ist. 

(2) Vertretungshandlungen und Einwilligungen eines Elternteils, die die Änderung des 
Vornamens oder des Familiennamens, den Eintritt in eine Kirche oder Religionsgesellschaft und den 

Kommentar [b33]: Gerade 
dieser und die folgenden 
„prominenten“ Paragraphen zur 
Geschäftsfähigkeit sollten ihre 
Bezeichnungen behalten, 
insbesondere als sie inhaltlich 
gleichbleiben und ohnehin nicht 
einmal der dazugehörige § 865 in 
den systematischen Zusammenhang 
„geholt“ wurde. 

Kommentar [b34]: Die 
Bestimmung hat im Entwurf die 
Überschrift „Deliktsfähigkeit des 
Kindes“, was dogmatisch 
irreführend ist, da die 
Deliktsfähigkeit ja einen Unterfall 
der Handlungsfähigkeit des Kindes 
darstellt. 
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Austritt aus einer solchen, die Übergabe in fremde Pflege, den Erwerb einer Staatsangehörigkeit oder 
den Verzicht auf eine solche, die vorzeitige Lösung eines Lehr-, Ausbildungs- oder Dienstvertrags und 
die Anerkennung der Vaterschaft zu einem unehelichen Kind betreffen, bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Zustimmung des anderen obsorgebetrauten Elternteils. Dies gilt nicht für die 
Entgegennahme von Willenserklärungen und Zustellstücken. 

(3) Vertretungshandlungen und Einwilligungen eines Elternteils in Vermögensangelegenheiten 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des anderen obsorgebetrauten Elternteils und 
der Genehmigung des Gerichtes, sofern die Vermögensangelegenheit nicht zum ordentlichen 
Wirtschaftsbetrieb gehört. Unter dieser Voraussetzung gehören dazu besonders die Veräußerung oder 
Belastung von Liegenschaften, die Gründung, der, auch erbrechtliche, Erwerb die Umwandlung, 
Veräußerung oder Auflösung sowie die Änderung des Gegenstandes eines Unternehmens, der, auch 
erbrechtliche, Eintritt in eine oder die Umwandlung einer Gesellschaft oder Genossenschaft, der 
Verzicht auf ein Erbrecht, die unbedingte Annahme oder die Ausschlagung einer Erbschaft, die 
Annahme einer mit Belastungen verbundenen Schenkung oder die Ablehnung eines 
Schenkungsanbots, die Anlegung von Geld mit Ausnahme der in den §§ 216 und 217 geregelten Arten 
sowie die Erhebung einer Klage und alle verfahrensrechtlichen Verfügungen, die den 
Verfahrensgegenstand an sich betreffen. Dies gilt nicht für die Entgegennahme von 
Willenserklärungen und Zustellstücken. 

(4) Bedarf ein Rechtsgeschäft der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, der Zustimmung des 
anderen Elternteils oder der Genehmigung des Pflegschaftsgerichts, so ist bei deren Fehlen das 
volljährig gewordene Kind nur dann daraus wirksam verpflichtet, wenn es schriftlich erklärt, diese 
Verpflichtungen als rechtswirksam anzuerkennen. Fordert der Gläubiger den volljährig Gewordenen 
auf, sich nach dem ersten Satz zu erklären, so hat er ihm dafür eine angemessene Frist zu setzen. 

§ 154a. (1) In zivilgerichtlichen Verfahren ist nur ein obsorgebetrauter Elternteil allein zur 
Vertretung des Kindes berechtigt; solange sich die Eltern nicht auf den anderen Elternteil einigen oder 
das Gericht nach § 176 diesen oder einen Dritten als Vertreter bestimmt, ist Vertreter derjenige 
Elternteil, der die erste Verfahrenshandlung setzt. 

(2) Die nach § 154 erforderliche Zustimmung des anderen Elternteils und Genehmigung des 
Gerichtes gelten für das ganze Verfahren. 

Informations-, Äußerungs- und abgeleitetes Vertretungsrecht 

§ 155. Ein nicht mit der Obsorge betrauter Elternteil hat den mit der Obsorge betrauten Elternteil 
in Angelegenheiten des täglichen Lebens zu vertreten sowie das Kind zu pflegen und zu erziehen, 
soweit das die Umstände erfordern und sich das Kind rechtmäßig bei ihm aufhält. 

§ 156. Jeder Elternteil, der nicht allein mit der Obsorge betraut ist, hat das Recht, durch die sonst 
mit der Obsorge betraute Person von wichtigen Angelegenheiten, insbesondere von beabsichtigten 
Maßnahmen nach § 154 Abs. 2 und 3, rechtzeitig verständigt zu werden und sich hiezu in 
angemessener Frist zu äußern. Finden trotz Bereitschaft des Elternteils persönliche Kontakte mit dem 
Kind nicht regelmäßig statt, so steht ihm das Verständigungs- und Äußerungsrecht auch in 
minderwichtigen Angelegenheiten zu, sofern es sich dabei nicht bloß um Angelegenheiten des 
täglichen Lebens handelt. Die Äußerung ist in jedem Fall zu berücksichtigen, wenn der darin 
ausgedrückte Wunsch dem Wohl des Kindes besser entspricht. 

§ 157. (1) Wenn ein mit der Obsorge betrauter Elternteil die Rechte des anderen Elternteils nach 
§ 155 oder § 156 beharrlich verletzt, hat das Gericht auf Antrag, sofern das Wohl des Kindes gefährdet 
wird, auch von Amts wegen, die angemessenen Verfügungen zu treffen. 

(2) Wenn ein Elternteil im Zuge der Wahrnehmung seiner Rechte und Pflichten nach § 155 oder 
§ 156 das Wohl des Kindes gefährdet oder diese Rechte rechtsmissbräuchlich oder in einer für den 
anderen Elternteil oder das Kind nicht zumutbaren Weise in Anspruch nimmt, hat das Gericht diese 
Rechte auf Antrag, sofern das Wohl des Kindes gefährdet wird, auch von Amts wegen, 
einzuschränken oder zu entziehen. Die Rechte nach § 155 und § 156 entfallen, wenn der mit der 
Obsorge nicht betraute Elternteil grundlos das Recht des Kindes auf persönliche Kontakte ablehnt. 

Vereinbarungen über die Obsorge und die persönlichen Kontakte 

§ 158. (1) Die Eltern haben bei Vereinbarungen über die Obsorge, die persönlichen Kontakte 
sowie die Betreuung des Kindes das Wohl des Kindes bestmöglich zu wahren.  

(2) Die Bestimmung der Obsorge (§ 144a Abs. 2) und vor Gericht geschlossene Vereinbarungen 
nach Abs. 1 bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit keiner gerichtlichen Genehmigung. Das Gericht hat 
die Bestimmung der Obsorge und Vereinbarungen der Eltern aber für unwirksam zu erklären und 
zugleich eine davon abweichende Anordnung zu treffen, wenn aus der Sicht des Wohles des Kindes 
wichtige Gründe dafür sprechen. 

Kommentar [b35]: Der Zusatz 
„abgeleitetes“ in der Überschrift 
könnte klarstellen, dass es hier – 
anders als in den voranstehenden 
Paragraphen – nicht um die 
Vertretung des Kindes unmittelbar, 
sondern um Vertretung des anderen 
Elternteils geht. 
 

Kommentar [b36]: Abs 5 (im 
Entwurf) stellt ja klar, dass nicht zu 
differenzieren ist zwischen dem 
Recht eines nicht und eines nur 
geteilt mit der Obsorge betrauten 
Elternteils! Beide Fälle sind hier 
zusammengefasst als „Elternteile, 
die nicht allein obsorgeberechtigt 
sind“. Mit dem Wort „sonst“ ist 
ausgedrückt: eine andere Person als 
er selbst. 
 

Kommentar [b37]: Diese 
Bestimmung gehört, wie de lege lata 
ohnehin berücksichtigt, zum 
Informationsrecht des Abs 1. 

Kommentar [b38]: Die 
Formulierung des Entwurfs legt 
nahe, dass die Bestimmung nur den 
Fall betrifft, dass ein Elternteil 
allein mit der Obsorge betraut ist. 
Durch die hier vorgeschlagene 
Formulierung sind sofort alle in 
Frage kommenden Fälle erfasst. 

Kommentar [b39]: Auch diese 
Bestimmung gilt laut Abs 5 im 
Entwurf gleichermaßen für 
obsorgeberechtigte wie für nicht 
obsorgeberechtigte Eltern. Bei 
richtiger Formulierung erübrigt sich 
der Absatz 5. Abs 5 war darüber 
hinaus eher verwirrend  („Diese 
Bestimmung“), da im Absatz 4 
unmittelbar davor ohnehin vom mit 
der Obsorge Betrauten die Rede ist. 
 

Kommentar [b40]: „durch die 
Wahrnehmung“ von Rechten oder 
Pflichten kann das Kindeswohl 
definitionsgemäß nie gefährdet 
werden. Sprachlich korrekt ist daher 
eine Wendung wie „anlässlich“, „im 
Zuge“ oä. 
 

Kommentar [b41]: Die 
Vereinbarungen über den Unterhalt 
sollten statt hier lieber im sachlichen 
Zusammenhang (§ 140) geregelt 
werden, wo ja bereits von 
Unterhaltsvereinbarungen die Rede 
ist. 
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Mitwirkung Dritter in der Familie 

§ 159. Eine mit einem Elternteil und dessen minderjährigem Kind nicht nur vorübergehend im 
gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Person, die in einem familiären Verhältnis zum Elternteil 
steht, hat alles den Umständen nach Zumutbare zu tun, um das Kindeswohl zu schützen. Soweit es die 
Umstände erfordern, vertritt sie den Elternteil auch in Obsorgeangelegenheiten des täglichen Lebens. 

Erlöschen der Obsorge 

§ 172. (1) Die Obsorge für das Kind erlischt mit dem Eintritt seiner Volljährigkeit. 

(2) Der gesetzliche Vertreter hat dem volljährig gewordenen Kind dessen Vermögen sowie 
sämtliche dessen Person betreffenden Urkunden und Nachweise zu übergeben. 

Entziehung oder Einschränkung der Obsorge 

§ 176. (1) Gefährden die Eltern durch ihr Verhalten das Wohl des minderjährigen Kindes, so hat 
das Gericht, von wem immer es angerufen wird, die zur Sicherung des Wohles des Kindes nötigen 
Verfügungen zu treffen. Besonders darf das Gericht die Obsorge für das Kind ganz oder teilweise, 
auch gesetzlich vorgesehene Einwilligungs- und Zustimmungsrechte, entziehen. Im Einzelfall kann 
das Gericht auch eine gesetzlich erforderliche Einwilligung oder Zustimmung ersetzen, wenn keine 
gerechtfertigten Gründe für die Weigerung vorliegen. 

(2) Solche Verfügungen können von einem Elternteil, etwa wenn die Eltern in einer wichtigen 
Angelegenheit des Kindes kein Einvernehmen erzielen, den sonstigen Verwandten in gerader 
aufsteigender Linie, den Pflegeeltern (einem Pflegeelternteil), dem Jugendwohlfahrtsträger und dem 
mündigen Minderjährigen, von diesem jedoch nur in Angelegenheiten seiner Pflege und Erziehung, 
beantragt werden. Andere Personen können solche Verfügungen anregen. 

(3) Die gänzliche oder teilweise Entziehung der Pflege und Erziehung oder der Verwaltung des 
Vermögens des Kindes schließt die Entziehung der gesetzlichen Vertretung in dem jeweiligen Bereich 
mit ein; die gesetzliche Vertretung in diesen Bereichen kann für sich allein entzogen werden, wenn die 
Eltern oder der betreffende Elternteil ihre übrigen Pflichten erfüllen. 

(4) Fordert das Gesetz die Einwilligung oder Zustimmung der mit Pflege und Erziehung betrauten 
Personen (Erziehungsberechtigten), so ist die Erklärung der mit der gesetzlichen Vertretung in diesem 
Bereich betrauten Person notwendig, aber auch hinreichend, sofern nicht Abweichendes bestimmt ist. 

§ 177. Durch eine Verfügung nach § 176 darf das Gericht die Obsorge nur so weit beschränken, 
als dies zur Sicherung des Wohles des Kindes nötig ist. 

Sechster Abschnitt 
Annahme an Kindesstatt 

§ 179. (1) Eigenberechtigte Personen können an Kindesstatt annehmen. Durch die Annahme an 
Kindesstatt wird die Wahlkindschaft begründet. 

(2) Die Annahme eines Wahlkindes durch mehr als eine Person, sei es gleichzeitig, sei es, solange 
die Wahlkindschaft besteht, nacheinander, ist nur zulässig, wenn die Annehmenden miteinander 
verheiratet sind. Ehegatten dürfen in der Regel nur gemeinsam annehmen. Ausnahmen sind zulässig, 
wenn das leibliche Kind des anderen Ehegatten angenommen werden soll, wenn ein Ehegatte nicht 
annehmen kann, weil er die gesetzlichen Voraussetzungen hinsichtlich der Eigenberechtigung oder des 
Alters nicht erfüllt, wenn sein Aufenthalt seit mindestens einem Jahr unbekannt ist, wenn die 
Ehegatten seit mindestens drei Jahren die eheliche Gemeinschaft aufgegeben haben oder wenn 
ähnliche und besonders gewichtige Gründe die Annahme durch nur einen der Ehegatten rechtfertigen. 

(3) Personen, denen die Sorge für das Vermögen des anzunehmenden Wahlkindes durch 
gerichtliche Verfügung anvertraut ist, können dieses so lange nicht annehmen, als sie nicht von dieser 
Pflicht entbunden sind. Sie müssen vorher Rechnung gelegt und die Bewahrung des anvertrauten 
Vermögens nachgewiesen haben. 

Form; Eintritt der Wirksamkeit 
§ 179a (1) Die Annahme an Kindesstatt kommt durch schriftlichen Vertrag zwischen dem 

Annehmenden und dem Wahlkind und durch gerichtliche Bewilligung auf Antrag eines Vertragsteiles 
zustande. Sie wird im Fall ihrer Bewilligung mit dem Zeitpunkt der vertraglichen Willenseinigung 
wirksam. Stirbt der Annehmende nach diesem Zeitpunkt, so hindert dies die Bewilligung nicht. 

(2) Das nicht eigenberechtigte Wahlkind schließt den Vertrag durch seinen gesetzlichen Vertreter, 
dieser bedarf hiezu keiner gerichtlichen Genehmigung. Verweigert der gesetzliche Vertreter seine 
Einwilligung, so hat das Gericht sie auf Antrag des Annehmenden oder des Wahlkindes zu ersetzen, 
wenn keine gerechtfertigten Gründe für die Weigerung vorliegen. 

Kommentar [b42]: Die 
Bestimmung steht im Entwurf viel 
zu weit vorne (§ 139), bevor noch 
Obsorge und Vertretung durch die 
Eltern erwähnt wurden, und ist dort 
daher für den unvoreingenommenen 
Leser völlig „unverständlich“. 
Inhaltlich betrifft sie eine 
Mitwirkung des Dritten an der 
Ausübung der Obsorge durch einen 
Elternteil. 
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Alter 

§ 180. (1) Die Wahleltern müssen das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben.  

(2) Wahlvater und Wahlmutter müssen mindestens sechzehn Jahre älter als das Wahlkind sein. 

Bewilligung 

§ 180a. (1) Die Annahme eines nicht eigenberechtigten Kindes ist zu bewilligen, wenn sie dessen 
Wohl dient und eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern entsprechende Beziehung 
besteht oder hergestellt werden soll. Ist das Wahlkind eigenberechtigt, so ist die Annahme nur zu 
bewilligen, wenn die Antragsteller nachweisen, dass bereits ein enges, der Beziehung zwischen 
leiblichen Eltern und Kindern entsprechendes Verhältnis vorliegt, insbesondere wenn Wahlkind und 
Annehmender während fünf Jahren entweder in häuslicher Gemeinschaft gelebt oder einander in einer 
vergleichbar engen Gemeinschaft Beistand geleistet haben. 

(2) Die Bewilligung ist, außer bei Fehlen der Voraussetzungen des Abs. 1, zu versagen, wenn ein 
überwiegendes Anliegen eines leiblichen Kindes des Annehmenden entgegensteht, insbesondere 
dessen Unterhalt oder Erziehung gefährdet wäre; im übrigen sind wirtschaftliche Belange nicht zu 
beachten, außer der Annehmende handelt in der ausschließlichen oder überwiegenden Absicht, ein 
leibliches Kind zu schädigen. 

§ 181. (1) Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn folgende Personen der Annahme 
zustimmen: 

 1. die Eltern des minderjährigen Wahlkindes; 

2. der Ehegatte oder der eingetragene Partner des Annehmenden; 

3. der Ehegatte oder der eingetragene Partner des Wahlkindes; 

4. das Wahlkind ab Vollendung des 14. Lebensjahres. 

(2) Das Zustimmungsrecht nach Abs. 1 entfällt, wenn die zustimmungsberechtigte Person als 
gesetzlicher Vertreter des Wahlkindes den Annahmevertrag geschlossen hat, wenn sie zu einer 
verständigen Äußerung nicht nur vorübergehend unfähig ist oder wenn der Aufenthalt einer der in 
Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten Personen seit mindestens sechs Monaten unbekannt ist. 

(3) Das Gericht hat die verweigerte Zustimmung einer der in Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten Personen 
auf Antrag eines Vertragsteiles zu ersetzen, wenn keine gerechtfertigten Gründe für die Weigerung 
vorliegen. 

§ 181a. (1) Ein Recht auf Anhörung haben: 

 1. das nicht eigenberechtigte Wahlkind ab dem vollendeten fünften Lebensjahr, außer es hat 
bereits seit diesem Zeitpunkt beim Annehmenden gelebt; 

2. die Eltern des volljährigen Wahlkindes; 

3. die Pflegeeltern oder der Leiter des Heimes, in dem sich das Wahlkind befindet; 

4. der Jugendwohlfahrtsträger. 

(2) Das Anhörungsrecht eines im Abs. 1 genannten Berechtigten entfällt, wenn er als gesetzlicher 
Vertreter des Wahlkindes den Annahmevertrag geschlossen hat; ferner, wenn er nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigen Schwierigkeiten gehört werden könnte. 

Wirkungen 

§ 182. (1) Zwischen dem Annehmenden und dessen Nachkommen einerseits und dem Wahlkind 
und dessen im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Annahme minderjährigen Nachkommen 
andererseits entstehen mit diesem Zeitpunkt die gleichen Rechte, wie sie durch Abstammung 
begründet werden. 

(2) Wird das Wahlkind durch Ehegatten als Wahleltern angenommen, so erlöschen mit den im 
§ 182a bestimmten Ausnahmen die nicht bloß in der Verwandtschaft an sich (§ 40) bestehenden 
familienrechtlichen Beziehungen zwischen den leiblichen Eltern und deren Verwandten einerseits und 
dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Annahme minderjährigen 
Nachkommen andererseits mit diesem Zeitpunkt. Wird das Wahlkind nur durch einen Wahlvater (eine 
Wahlmutter) angenommen, so erlöschen diese Beziehungen lediglich hinsichtlich des leiblichen 
Vaters (der leiblichen Mutter) und dessen (deren) Verwandten; insoweit danach diese Beziehungen 
aufrecht bleiben würden, hat das Gericht, wenn der in Frage kommende Elternteil darin eingewilligt 
hat, das Erlöschen diesem Elternteil gegenüber auszusprechen; das Erlöschen wirkt vom Zeitpunkt der 
Abgabe der Einwilligungserklärung, frühestens jedoch vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Annahme. 

Kommentar [b43]: „die 
eheliche“ ist zu streichen!  
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§ 182a. (1) Die im Familienrecht begründeten Pflichten der leiblichen Eltern und deren 
Verwandten zur Leistung des Unterhaltes und der Ausstattung gegenüber dem Wahlkind und dessen 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Annahme minderjährigen Nachkommen bleiben aufrecht. 

(2) Das gleiche gilt für die Unterhaltspflicht des Wahlkindes gegenüber den leiblichen Eltern, 
sofern diese ihre Unterhaltspflicht gegenüber dem noch nicht vierzehn Jahre alten Kinde vor dessen 
Annahme an Kindesstatt nicht gröblich vernachlässigt haben. 

(3) Die nach den Abs. 1 und 2 aufrecht bleibenden Pflichten stehen jedoch den durch die 
Annahme begründeten gleichen Pflichten im Range nach. 

§ 182b. (1) Die im Erbrecht begründeten Rechte zwischen den leiblichen Eltern und deren 
Verwandten einerseits und dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Annahme minderjährigen Nachkommen andererseits bleiben aufrecht. 

(2) Bei der gesetzlichen Erbfolge in das Vermögen des Wahlkindes in der zweiten Linie gehen die 
Wahleltern und deren Nachkommen einerseits den leiblichen Eltern und deren Nachkommen 
andererseits vor; ist das Wahlkind nur durch einen Wahlvater (eine Wahlmutter) angenommen worden 
und sind sowohl der Wahlvater (die Wahlmutter) oder dessen (deren) Nachkommen als auch die 
leibliche Mutter (der eheliche Vater) oder deren (dessen) Nachkommen vorhanden, so fällt der 
Nachlass je zur Hälfte auf den Stamm des Wahlvaters (der Wahlmutter) und den der leiblichen Mutter 
(des ehelichen Vaters). 

Widerruf und Aufhebung 

§ 184. (1) Die gerichtliche Bewilligung ist vom Gericht mit rückwirkender Kraft zu widerrufen: 

1. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn beim Abschluss des 
Annahmevertrages der Annehmende nicht eigenberechtigt gewesen ist, außer er hat nach der 
Erlangung seiner Eigenberechtigung zu erkennen gegeben, dass er die Wahlkindschaft fortsetzen 
wolle; 

2. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn ein nicht eigenberechtigtes 
Wahlkind selbst den Annahmevertrag geschlossen hat, außer es hat der gesetzliche Vertreter oder nach 
Erlangung der Eigenberechtigung das Wahlkind nachträglich zugestimmt oder das Gericht die 
verweigerte nachträgliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters im Sinne des § 179a Abs. 2 ersetzt; 

3. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn das Wahlkind durch mehr als eine 
Person angenommen worden ist, außer die Annehmenden sind im Zeitpunkt der Bewilligung 
miteinander verheiratet gewesen; 

4. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn der Annahmevertrag 
ausschließlich oder vorwiegend in der Absicht geschlossen worden ist, dem Wahlkind die Führung des 
Familiennamens des Wahlvaters oder der Wahlmutter zu ermöglichen oder den äußeren Schein einer 
Wahlkindschaft zur Verdeckung rechtswidriger geschlechtlicher Beziehungen zu schaffen; 

5. auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn der Annahmevertrag nicht schriftlich geschlossen worden 
ist und seit dem Eintritt der Rechtskraft des Bewilligungsbeschlusses nicht mehr als fünf Jahre 
verstrichen sind. 

(2) Hat einer der Vertragsteile den Widerrufsgrund (Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5) bei Abschließung des 
Annahmevertrages nicht gekannt, so gilt in seinem Verhältnis zum anderen Vertragsteil der Widerruf 
insoweit als Aufhebung (§ 184a), als er dies beansprucht. 

(3) Einem Dritten, der im Vertrauen auf die Gültigkeit der Annahme an Kindesstatt vor dem 
Widerruf Rechte erworben hat, kann nicht eingewendet werden, dass die Bewilligung widerrufen 
worden ist. Zum Nachteil eines der Vertragsteile, der den Widerrufsgrund bei Abschließung des 
Annahmevertrages nicht gekannt hat, kann ein Dritter nicht die Wirkungen des Widerrufes 
beanspruchen. 

§ 184a. (1) Die Wahlkindschaft ist vom Gericht aufzuheben: 

 1. wenn die Erklärung eines Vertragsteiles oder eines Zustimmungsberechtigten durch List 
oder ungerechte und gegründete Furcht veranlasst worden ist und der Betroffene die Aufhebung 
binnen Jahresfrist nach Entdeckung der Täuschung oder Wegfall der Zwangslage beantragt; 

2. von Amts wegen, wenn die Aufrechterhaltung der Wahlkindschaft das Wohl des nicht 
eigenberechtigten Wahlkindes ernstlich gefährden würde; 

3. auf Antrag des Wahlkindes, wenn die Aufhebung nach Auflösung oder Nichtigerklärung der 
Ehe der Wahleltern oder nach dem Tode des Wahlvaters (der Wahlmutter) dem Wohle des 
Wahlkindes dient und nicht einem gerechtfertigten Anliegen des (der) von der Aufhebung betroffenen, 
wenn auch bereits verstorbenen Wahlvaters (Wahlmutter) widerspricht; 

4. wenn der Wahlvater (die Wahlmutter) und das eigenberechtigte Wahlkind die Aufhebung 
beantragen. 
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(2) Besteht die Wahlkindschaft gegenüber einem Wahlvater und einer Wahlmutter, so darf die 
Aufhebung im Sinne des Abs. 1 nur beiden gegenüber bewilligt werden; die Aufhebung gegenüber 
einem von ihnen allein ist nur im Falle der Auflösung oder Nichtigerklärung ihrer Ehe zulässig. 

§ 185. (1) Mit dem Eintritt der Rechtskraft des Aufhebungsbeschlusses erlöschen die durch die 
Annahme zwischen dem Wahlvater (der Wahlmutter) und dessen (deren) Nachkommen einerseits und 
dem Wahlkind und dessen Nachkommen andererseits begründeten Rechtsbeziehungen. 

(2) Mit diesem Zeitpunkt leben die familienrechtlichen Beziehungen zwischen den leiblichen 
Eltern und deren Verwandten einerseits und dem Wahlkind und dessen Nachkommen andererseits, 
soweit sie nach dem § 182 erloschen sind, wieder auf. 

(3) Mit dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt sind hinsichtlich des Wahlkindes und dessen 
minderjährigen Nachkommen die namensrechtlichen Wirkungen der Annahme so anzusehen, als 
wären sie nicht eingetreten. 

§ 185a. Ein Widerruf oder eine Aufhebung aus anderen als den in den §§ 184 und 184a 
angeführten Gründen ist unzulässig; ebenso eine vertragliche Einigung oder ein Rechtsstreit über die 
Anfechtung des Annahmevertrages.“ 

Siebenter Abschnitt 
Pflegeeltern 

§ 186. Pflegeeltern sind Personen, die die Pflege und Erziehung des Kindes ganz oder teilweise 
besorgen und zu denen eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern nahe kommende 
Beziehung besteht oder hergestellt werden soll. Sie haben das Recht, in den die Person des Kindes 
betreffenden Verfahren Anträge zu stellen. 

§ 186a. (1) Das Gericht hat einem Pflegeelternpaar (Pflegeelternteil) auf seinen Antrag die 
Obsorge für das Kind ganz oder teilweise zu übertragen, wenn das Pflegeverhältnis nicht nur für kurze 
Zeit beabsichtigt ist und die Übertragung dem Wohl des Kindes entspricht. Die Regelungen über die 
Obsorge gelten dann für dieses Pflegeelternpaar (diesen Pflegeelternteil). 

(2) Sind die Eltern oder Großeltern mit der Obsorge betraut und stimmen sie der Übertragung 
nicht zu, so darf diese nur verfügt werden, wenn ohne sie das Wohl des Kindes gefährdet wäre. 

(3) Die Übertragung ist aufzuheben, wenn dies dem Wohl des Kindes entspricht. Gleichzeitig hat 
das Gericht unter Beachtung des Wohles des Kindes auszusprechen, auf wen die Obsorge übergeht. 

(4) Das Gericht hat vor seiner Entscheidung die Eltern, den gesetzlichen Vertreter, weitere 
Erziehungsberechtigte, den Jugendwohlfahrtsträger und jedenfalls das bereits zehnjährige Kind zu 
hören. § 1981aAbs. 2 gilt sinngemäß. 
 

Kommentar [b44]: Die 
Pflegeeltern passen sehr gut wie 
bisher vor das 4. Hauptstück, da sie 
zur „Obsorge einer anderen Person“ 
überleiten. Im Entwurf sind sie 
völlig unsystematisch mitten in die 
Rechte der leiblichen Eltern 
(zwischen Obsorge und 
Kontaktrecht!) eingeschoben. In das 
Kapitel „Obsorge“ des Entwurfs 
passen sie jedoch nicht, weil sie 
nicht immer die Obsorge haben. 
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